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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 55/2013 DES RATES 

vom 17. Dezember 2012 

über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von 

Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 352, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

mit Zustimmung des Europäischen Parlaments, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 1 ), 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 ) hat den Zweck, den grenz
überschreitenden Transport von Euro-Bargeld zwischen 
Mitgliedstaaten zu erleichtern. Diese Verordnung gilt je
doch nur für das Hoheitsgebiet derjenigen Mitgliedstaa
ten, die den Euro als einheitliche Währung eingeführt 
haben. 

(2) Im Vorfeld der Umstellung auf den Euro in einem Mit
gliedstaat besteht Bedarf an Euro-Bargeldtransporten aus 
Mitgliedstaaten der Euro-Zone, da die für die Umstellung 
erforderlichen Euro-Banknoten in der Regel aus Bestän
den der Euro-Zone transportiert werden und Euro-Mün
zen oft ganz oder teilweise im Ausland geprägt werden. 

(3) Es ist daher erforderlich, dass die Verordnung (EU) Nr. 
1214/2011 auch für die Mitgliedstaaten gilt, die sich auf 
die Einführung des Euro vorbereiten. Sie sollte ab dem 
Tag des Beschlusses des Rates gelten, der die für die 
betreffenden Mitgliedstaaten geltenden Ausnahmeregelun
gen bezüglich der Einführung des Euro aufhebt. 

(4) Da das Ziel dieser Verordnung — nämlich den gewerbs
mäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von 
Euro-Bargeld zwischen den derzeitigen Mitgliedstaaten 
der Euro-Zone und Mitgliedstaaten, die kurz vor der Ein
führung des Euro stehen, zu erleichtern — auf Ebene der 
Mitgliedstaaten aufgrund der sehr detaillierten und unter
schiedlichen nationalen rechtlichen Regelungen nicht aus
reichend verwirklicht werden kann und daher wegen des 
Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme besser auf 
Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1214/2011 gilt für das Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats, der den Euro noch nicht eingeführt hat, ab 
dem Datum des gemäß Artikel 140 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union gefassten Beschlusses 
des Rates zur Aufhebung der für den betreffenden Mitgliedstaats 
geltenden Ausnahmeregelung bezüglich der Einführung des 
Euro. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt zwölf Monate nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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( 1 ) Stellungnahme vom 5. Oktober 2010 (ABl. C 278 vom 15.10.2010, 
S. 1). 

( 2 ) ABl. L 316 vom 29.11.2011, S. 1.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2012. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
S. ALETRARIS
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 56/2013 DER KOMMISSION 

vom 16. Januar 2013 

zur Änderung der Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter 

transmissibler spongiformer Enzephalopathien 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vor
schriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter 
transmissibler spongiformer Enzephalopathien ( 1 ), insbesondere 
auf Artikel 23 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 legt Vorschriften für 
die Verhütung, Bekämpfung und Tilgung transmissibler 
spongiformer Enzephalopathien (TSE) bei Tieren fest. Sie 
gilt für die Erzeugung und das Inverkehrbringen von 
lebenden Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
und in bestimmten Fällen für deren Ausfuhr. 

(2) Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
sieht vor, dass die Verfütterung tierischer Proteine an 
Wiederkäuer verboten ist. Artikel 7 Absatz 2 der genann
ten Verordnung weitet dieses Verbot auf andere Tiere als 
Wiederkäuer aus und beschränkt es hinsichtlich der Füt
terung dieser Tiere mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
gemäß ihrem Anhang IV. 

(3) Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 weitet 
das Verbot gemäß Artikel 7 Absatz 1 auf die Verfütte
rung von unter anderem verarbeitetem tierischem Protein 
an andere Nutztiere als Wiederkäuer, ausgenommen zur 
Gewinnung von Pelzen gehaltene Fleischfresser, aus. Ab
weichend davon und unter bestimmten Bedingungen ist 
die Verfütterung bestimmter verarbeiteter tierischer Pro
teine an andere Nutztiere als Wiederkäuer gemäß Anhang 
IV zugelassen. 

(4) Nach Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Ok
tober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den 

menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro
dukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenproduk
te) ( 2 ) ist die Fütterung von Landtieren einer bestimmten 
Art, ausgenommen Pelztiere, mit verarbeitetem tieri
schem Eiweiß, das aus Körpern oder Teilen von Körpern 
von Tieren derselben Art gewonnen wurde, verboten. 
Dieser Artikel verbietet außerdem die Fütterung von 
Zuchtfisch mit verarbeitetem tierischem Protein, das aus 
Körpern oder Teilen von Körpern von Zuchtfischen der
selben Art gewonnen wurde. 

(5) Die Mitteilung der Kommission an das Europäische Par
lament und den Rat „Zweiter Fahrplan für die TSE-Be
kämpfung: Ein Strategiepapier zum Thema transmissible 
spongiforme Enzephalopathien 2010-2015“ ( 3 ) wurde am 
16. Juli 2010 angenommen. Darin werden die Bereiche 
dargelegt, in denen künftige Änderungen der EU-Vor
schriften über TSE möglich wären. Ferner wird darauf 
hingewiesen, dass sich jegliche Überprüfung der TSE-Vor
schriften vor allem auf wissenschaftliche Erkenntnisse 
und technische Fragen im Zusammenhang mit der TSE- 
Bekämpfung und der Durchsetzung der neuen Maßnah
men stützen sollte. 

(6) Die genannte Mitteilung betrifft unter anderem die Über
prüfung der geltenden Bestimmungen über das Verfütte
rungsverbot in den EU-Vorschriften. Auf Grundlage 
zweier wissenschaftlicher Gutachten des Gremiums für 
biologische Gefahren (BIOHAZ) der Europäischen Be
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vom 24. Januar 
2007 ( 4 ) bzw. vom 17. November 2007 ( 5 ) wird in der 
Mitteilung festgestellt, dass bei anderen Nutztieren als 
Wiederkäuern unter natürlichen Bedingungen keine TSE
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Feeding of Animal Proteins to Farm Animals, The EFSA Journal 
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nachgewiesen wurden und dass ein Risiko der BSE-Über
tragung (BSE — Bovine spongiforme Enzephalopathie) 
von Nichtwiederkäuern auf Nichtwiederkäuer ziemlich 
unwahrscheinlich ist, solange die Rückführung in die Fut
termittelkette derselben Tierart vermieden wird. Folglich 
wird in der Mitteilung der Schluss gezogen, dass die Auf
hebung des Verbots, verarbeitete Nichtwiederkäuer-Pro
teine an Nichtwiederkäuer zu verfüttern, erwogen werden 
könnte, allerdings ohne das bestehende Verbot der Rück
führung in die Futtermittelkette derselben Tierart auf
zuheben und nur, wenn validierte Analyseverfahren zur 
Feststellung, von welcher Art das verarbeitete tierische 
Protein stammt, verfügbar sind und die verarbeiteten tie
rischen Proteine von verschiedenen Tierarten korrekt ka
nalisiert werden. 

(7) Am 29. November 2010 nahm der Rat Schlussfolgerun
gen ( 1 ) zu dieser Mitteilung an. Darin wird anerkannt, 
welche grundlegende Bedeutung das Verbot der Verwen
dung von verarbeitetem tierischem Protein in Futtermit
teln für Nutztiere hat, um zu verhindern, dass BSE über 
die Futtermittelkette verbreitet wird, und dass ihm somit 
die Schlüsselrolle beim Rückgang der Inzidenz dieser 
Krankheit in der Rinderpopulation zukommt. Außerdem 
hält der Rat es für eine etwaige erneute Zulassung der 
Verwendung von aus Nicht-Wiederkäuern gewonnenem 
verarbeitetem tierischem Protein in Futtermitteln für an
dere Nicht-Wiederkäuer für eine Grundvoraussetzung, 
dass wirksame und validierte Tests verfügbar sind, mit 
denen die aus verschiedenen Tierarten gewonnenen ver
arbeiteten tierischen Proteine voneinander unterschieden 
werden können, und dass die Risiken, die sich bei einer 
Lockerung der Regelung für die Gesundheit von Mensch 
und Tier ergeben könnten, sorgfältig analysiert werden. 

(8) Am 9. Dezember 2010 nahm das BIOHAZ-Gremium der 
EFSA ein wissenschaftliches Gutachten zur Überarbeitung 
der quantitativen Risikobewertung des von verarbeiteten 
tierischen Proteinen ausgehenden BSE-Risikos ( 2 ) an. Da
rin wird der Schluss gezogen, dass auf Grundlage der 
BSE-Überwachungsdaten der Union von 2009 und bei 
Annahme einer Kontamination von 0,1 % (Nachweis
grenze für verarbeitete tierische Proteine in Futtermitteln) 
mit verarbeiteten Nichtwiederkäuer-Proteinen nach dem 
EFSA-Modell der quantitativen Bewertung des von ver
arbeiteten tierischen Proteinen ausgehenden Risikos die 
geschätzte durchschnittliche BSE-Gesamtinfektiositäts
belastung, die in der Union jährlich in Futtermittel für 
Rinder gelangen könnte, einer oralen Infektionsdosis bei 
Rindern (50 %) von 0,2 gleichkäme. Dem Gutachten zu
folge würde dies bedeuten, dass in der Rinderpopulation 
der EU bei einer oberen Vertrauensgrenze von 95 % jähr
lich weniger als ein zusätzliches mit BSE infiziertes Tier 
zu erwarten wäre. 

(9) In der Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 8. März 2011 zu dem Thema „Das Proteindefizit 
in der EU: Wie lässt sich das seit langem bestehende 
Problem lösen?“ ( 3 ) wird die Kommission 
aufgefordert, dem Parlament und dem Rat einen Legisla
tivvorschlag vorzulegen, durch den die Verwendung von 

aus Schlachtabfällen kommenden verarbeiteten tierischen 
Proteinen für die Herstellung von Futtermitteln für ein
mägige Tiere (Schweine und Geflügel) erlaubt wird, wenn 
diese Bestandteile von Fleisch stammen, das für den 
menschlichen Verzehr zugelassen worden ist, und wenn 
das Verbot der Wiederverwendung innerhalb der Arten
grenze und des Zwangskannibalismus voll und ganz um
gesetzt und überwacht wird. 

(10) Das Europäische Parlament unterstützt in seiner Ent
schließung vom 6. Juli 2011 zu den EU-Vorschriften 
über transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE) 
und den diesbezüglichen Futter- und Nahrungsmittelkon
trollen — Umsetzung und Ausblick ( 4 ) vor allem ange
sichts des in der EU bestehenden Proteindefizits den Vor
schlag der Kommission, die Bestimmungen zum Verbot 
der Verfütterung von verarbeiteten tierischen Proteinen 
an Nichtwiederkäuer aufzuheben, sofern dies nur auf 
Nicht-Pflanzenfresser angewendet wird und unter be
stimmten Bedingungen. 

(11) Außerdem wird darin gefordert, dass die auf verarbeitete 
tierische Proteine angewandten Produktions- und Sterili
sierungsmethoden den höchsten Sicherheitsstandards so
wie den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 über tierische Nebenprodukte entsprechen 
und dass die modernste und sicherste Technologie ange
wendet wird. Ferner, dass die geltenden Verbote der Wie
derverwendung innerhalb derselben Art („Kannibalismus“) 
bestehen bleiben, die Produktionskanäle für von unter
schiedlichen Arten stammende verarbeitete Tierproteine 
vollkommen getrennt sind und die Trennung dieser Pro
duktionskanäle von den zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten kontrolliert und von der Kommission ge
prüft wird. Darüber hinaus, dass das Verbot erst dann 
aufgehoben wird, wenn eine zuverlässige artspezifische 
Methode zur Ermittlung der artspezifischen Herkunft 
der Proteine in dem verarbeitete Tierproteine enthalten
den Tierfutter existiert, so dass eine Wiederverwendung 
innerhalb einer Tierart und das Vorhandensein von ver
arbeiteten Tierproteinen von Wiederkäuern ausgeschlos
sen werden können, und dass die Produktion von ver
arbeiteten Tierproteinen aus Material der Kategorie 1 
oder Kategorie 2 verboten wird und nur für den mensch
lichen Verzehr geeignetes Material der Kategorie 3 für die 
Produktion von verarbeiteten Tierproteinen verwendet 
werden darf. In dieser Entschließung wird die Verwen
dung von verarbeiteten Nichtwiederkäuer- oder Wieder
käuer-Proteinen in Futtermitteln für Wiederkäuer abge
lehnt. 

(12) Am 9. März 2012 validierte das EU-Referenzlaborato
rium für tierische Proteine in Futtermitteln eine neue 
DNA-basierte Diagnosemethode, die den Nachweis sehr 
geringer Gehalte an Wiederkäuermaterial in Futtermitteln 
ermöglicht ( 5 ). Damit können verarbeitete tierische Pro
teine und verarbeitete tierische Proteine enthaltende 
Mischfuttermittel Routinekontrollen unterzogen und auf 
Wiederkäuer-Proteine überprüft werden. 

(13) Derzeit gibt es keine validierte Diagnosemethode, mit der 
das Vorhandensein von Schweine- oder Geflügelmaterial 
in Futtermitteln nachgewiesen werden könnte. Daher
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wäre es nicht möglich, die ordnungsgemäße Durchfüh
rung des Verbots der Rückführung in die Futtermittel
kette derselben Tierart zu kontrollieren, wenn die Ver
wendung verarbeiteter tierischer Proteine von Schweinen 
in Futtermitteln für Geflügel und die Verwendung von 
verarbeiteten tierischen Proteinen von Geflügel in Futter
mitteln für Schweine wieder zugelassen würde. 

(14) Die Aquakulturhaltung wirft hinsichtlich der Einhaltung 
des Verbots der Rückführung in die Futtermittelkette der
selben Tierart keine Bedenken auf, da sich die geltenden 
Kanalisierungsvorschriften für die Verwendung von Fisch
mehl in Futtermitteln für Tiere in Aquakultur bereits als 
wirksam erwiesen haben. 

(15) Mit Ausnahme von Fischmehl und Fischmehl enthalten
den Mischfuttermitteln, die bereits zur Fütterung von 
Nichtwiederkäuern zugelassen sind, sollten daher ver
arbeitete Nichtwiederkäuer-Proteine und solche Proteine 
enthaltende Futtermittel für die Fütterung von Tieren in 
Aquakultur wieder zugelassen werden. Es sollten strenge 
Vorschriften für die Sammlung, den Transport und die 
Verarbeitung dieser Produkte gelten, damit das Risiko der 
Kreuzkontamination mit Wiederkäuer-Protein vermieden 
wird. Außerdem sollten die verarbeiteten tierischen Pro
teine und solche Proteine enthaltende Mischfuttermittel 
regelmäßig beprobt und auf Kreuzkontamination mit 
Wiederkäuerproteinen untersucht werden. 

(16) Daher sollte das in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 
999/2001 festgelegte Verbot der Verfütterung von ver
arbeiteten Nichtwiederkäuer-Proteinen an Tiere in Aqua
kultur gestrichen werden. Im Interesse der Klarheit der 
EU-Rechtsvorschriften sollte der gesamte Anhang IV 
durch den im Anhang zur vorliegenden Verordnung ent
haltenen Anhang IV ersetzt werden. 

(17) Anhang I Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
enthält Verweise auf Begriffsbestimmungen für Futtermit

tel und nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte 
tierische Nebenprodukte, die in inzwischen aufgehobenen 
EU-Rechtsakten festgelegt sind. Im Interesse der Klarheit 
der EU-Rechtsvorschriften sollten diese Verweise durch 
Verweise auf die entsprechenden Begriffsbestimmungen 
in geltenden Rechtsakten ersetzt werden. Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte daher nach Maß
gabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert 
werden. 

(18) Da die Mitgliedstaaten und die Unternehmer im Futter
mittelsektor ausreichend Zeit für die Anpassung ihrer 
Kontrollverfahren an die neuen, mit der vorliegenden 
Verordnung eingeführten Vorschriften brauchen, sollte 
diese nicht unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten gelten. 

(19) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(20) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung ge
ändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juni 2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. Januar 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Die Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 werden wie folgt geändert: 

1. Anhang I Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (*), der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommis
sion (**), der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (***), der Verordnung 
(EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (****) sowie der Richtlinie 2006/88/EG des 
Rates (*****): 

a) Für „Nutztier“ gilt die Begriffsbestimmung gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009; 

b) für die folgenden Begriffe gelten die Begriffsbestimmungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 
142/2011: 

i) „Pelztiere“ in Nummer 1, 

ii) „Blutprodukte“ in Nummer 4, 

iii) „verarbeitetes tierisches Protein“ in Nummer 5, 

iv) „Fischmehl“ in Nummer 7, 

v) „Kollagen“ in Nummer 11, 

vi) „Gelatine“ in Nummer 12, 

vii) „hydrolysierte Proteine“ in Nummer 14, 

viii) „Heimtierfutter in Dosen“ in Nummer 16, 

ix) „Heimtierfutter“ in Nummer 19, 

x) „verarbeitetes Heimtierfutter“ in Nummer 20, 

c) für „Futtermittel“ gilt die Begriffsbestimmung gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002; 

d) Verordnung (EG) Nr. 767/2009: 

i) „Einzelfuttermittel“ in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe g, 

ii) „Mischfuttermittel“ in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe h, 

iii) „Alleinfuttermittel“ in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe i; 

e) Richtlinie 2006/88/EG: 

i) „Tier in Aquakultur“ in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b, 

ii) „Wassertier“ in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e. 

___________ 
(*) ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1. 

(**) ABl. L 54 vom 26.2.2011, S. 1. 
(***) ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 

(****) ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1. 
(*****) ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 14.’; 

2. Anhang IV erhält folgende Fassung: 

„ANHANG IV 

FÜTTERUNG 

KAPITEL I 

Ausweitung des Verbots gemäß Artikel 7 Absatz 1 

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 wird das in Artikel 7 Absatz 1 vorgesehene Verbot ausgeweitet auf die Fütterung von 

a) Wiederkäuern mit Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs und diese Produkte enthal
tenden Mischfuttermitteln;

DE L 21/6 Amtsblatt der Europäischen Union 24.1.2013



b) anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere, mit 

i) verarbeitetem tierischem Protein, 

ii) Wiederkäuer-Kollagen und -Gelatine, 

iii) Blutprodukten, 

iv) hydrolysiertem Protein tierischen Ursprungs, 

v) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs, 

vi) Futtermitteln, die die unter den Ziffern i bis v aufgeführten Produkte enthalten. 

KAPITEL II 

Ausnahmen zu den Verboten gemäß Artikel 7 Absatz 1 und Kapitel I 

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 1 gelten die in Artikel 7 Absatz 1 und in Kapitel I vorgesehenen Verbote nicht 
für die Fütterung von 

a) Wiederkäuern mit 

i) Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis, aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, Kolostrum und Kolostrumerzeug
nissen, 

ii) Eiern und Eierprodukten, 

iii) Nichtwiederkäuer-Kollagen und -Gelatine, 

iv) hydrolysierten Proteinen aus 

— Teilen von Nichtwiederkäuern oder 

— Wiederkäuerhäuten und -fellen, 

v) Mischfuttermitteln, die die unter den Ziffern i bis iv aufgeführten Produkte enthalten; 

b) anderen Nutztieren als Wiederkäuern mit den folgenden Einzel- und Mischfuttermitteln: 

i) aus Teilen von Nichtwiederkäuern oder aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierten Proteinen; 

ii) Fischmehl und Fischmehl enthaltenden Mischfuttermitteln, die gemäß den allgemeinen Bedingungen in Kapitel 
III und den besonderen Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt A hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet 
werden; 

iii) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs und solche Phosphate enthaltenden Misch
futtermitteln, die gemäß den allgemeinen Bedingungen in Kapitel III und den besonderen Bedingungen in 
Kapitel IV Abschnitt B hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet werden; 

iv) Nichtwiederkäuer-Blutprodukten und solche Blutprodukte enthaltenden Mischfuttermitteln, die gemäß den all
gemeinen Bedingungen in Kapitel III und den besonderen Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt C hergestellt, in 
Verkehr gebracht und verwendet werden; 

c) Tieren in Aquakultur mit verarbeitetem Nichtwiederkäuer-Protein, ausgenommen Fischmehl, und solches verarbei
tetes tierisches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln, die gemäß den allgemeinen Bedingungen in Kapitel III und 
den besonderen Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt D hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet werden; 

d) nicht abgesetzten Wiederkäuern mit Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln, die gemäß den beson
deren Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt E hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet werden; 

e) Nutztieren mit Einzelfuttermitteln pflanzlichen Ursprungs und solche Einzelfuttermittel enthaltenden Mischfutter
mitteln, die mit unerheblichen Mengen von aus nicht zugelassenen Tierarten stammenden Knochenspuren kon
taminiert sind. Die Mitgliedstaaten dürfen von dieser Ausnahmeregelung nur Gebrauch machen, wenn sie zuvor 
eine Risikobewertung vorgenommen haben, bei der ein vernachlässigbares Risiko für die Tiergesundheit bestätigt 
wurde. Bei dieser Risikobewertung ist mindestens Folgendes zu berücksichtigen:
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i) der Grad der Kontamination, 

ii) die Art und Quelle der Kontamination, 

iii) der Verwendungszweck der kontaminierten Futtermittel. 

KAPITEL III 

Allgemeine Bedingungen für die Anwendung bestimmter Ausnahmeregelungen gemäß Kapitel II 

ABSCHNITT A 

Transport von Einzel- und Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern 
bestimmt sind 

1. Die folgenden zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern bestimmten Produkte sind mit Fahrzeugen 
und Containern zu transportieren, die nicht für den Transport von für Wiederkäuer bestimmten Futtermitteln 
verwendet werden: 

a) loses verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein, einschließlich Fischmehl, 

b) loses Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs, 

c) lose Nichtwiederkäuer-Blutprodukte, 

d) lose Mischfuttermittel, die die in den Buchstaben a, b und c aufgeführten Einzelfuttermittel enthalten. 

Der zuständigen Behörde sind mindestens zwei Jahre lang Aufzeichnungen zur Verfügung zu halten, in denen die 
Art der transportierten Produkte im Einzelnen aufgeführt ist. 

2. Abweichend von Nummer 1 dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport der dort genannten 
Produkte verwendet wurden, danach für den Transport von für Wiederkäuer bestimmte Futtermittel verwendet 
werden, sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der 
Zulassung genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. 

Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur 
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt. 

3. Loses verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein und aus solchen Tieren gewonnenes verarbeitetes tierisches Protein 
enthaltende lose Mischfuttermittel sind mit Fahrzeugen und Containern zu transportieren, die nicht für den 
Transport von für andere Nutztiere als Wiederkäuer, ausgenommen Tiere in Aquakultur, bestimmte Futtermittel 
verwendet werden. 

4. Abweichend von Nummer 3 dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport der dort genannten 
Produkte verwendet wurden, danach für den Transport von für andere Nutztiere als Wiederkäuer, ausgenommen 
Tiere in Aquakultur, bestimmte Futtermittel verwendet werden, sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten 
Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine 
Kreuzkontamination zu vermeiden. 

Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur 
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt. 

ABSCHNITT B 

Herstellung von Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern bestimmt sind 

1. Mischfuttermittel, die für die Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern bestimmt sind und die folgenden 
Einzelfuttermittel enthalten, sind in Betrieben herzustellen, die keine Mischfuttermittel für Wiederkäuer herstellen 
und von der zuständigen Behörde zugelassen sind: 

a) Fischmehl, 

b) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs, 

c) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte. 

2. Abweichend von Nummer 1 kann die Herstellung von Mischfuttermitteln für Wiederkäuer in Betrieben, die auch 
die die dort genannten Produkte enthaltenden Mischfuttermittel für andere Nutztiere als Wiederkäuer herstellen, 
von der zuständigen Behörde nach einer Vor-Ort-Inspektion zugelassen werden, sofern folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) Für Wiederkäuer bestimmte Mischfuttermittel werden hergestellt und befinden sich während der Lagerung, dem 
Transport und der Verpackung in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind von Einrichtungen, in denen 
Mischfuttermittel für Nichtwiederkäuer hergestellt werden bzw. sich befinden.
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b) Der zuständigen Behörde werden mindestens fünf Jahre lang Aufzeichnungen mit ausführlichen Angaben über 
Ankäufe und Verwendung der in Nummer 1 aufgeführten Produkte und über Verkäufe von diese Produkte 
enthaltenden Mischfuttermitteln zur Verfügung gehalten. 

c) Die für Wiederkäuer bestimmten Mischfuttermittel werden regelmäßig beprobt und nach den Analysemethoden 
zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der 
Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission (*) auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs 
untersucht. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer vom Unternehmer im Rahmen 
seiner auf den HACCP-Grundsätzen (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points) basierenden Ver
fahren durchgeführten Risikobewertung festgelegt. Die Ergebnisse dieser Probenahme und Analyse werden der 
zuständigen Behörde mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung gehalten. 

3. Abweichend von Nummer 1 ist für Selbstmischer eine besondere Zulassung für die Herstellung von Alleinfutter
mitteln aus Mischfuttermitteln, die die dort aufgeführten Produkte enthalten, nicht erforderlich, sofern sie folgende 
Bedingungen erfüllen: 

a) Sie sind von der zuständigen Behörde registriert; 

b) sie halten nur Nichtwiederkäuer; 

c) sie stellen die Alleinfuttermittel nur zur Verwendung im selben Haltungsbetrieb her; 

d) die zur Herstellung des Alleinfuttermittels verwendeten, Fischmehl enthaltenden Mischfuttermittel enthalten 
weniger als 50 % Rohprotein; 

e) die zur Herstellung des Alleinfuttermittels verwendeten, Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ur
sprungs enthaltenden Mischfuttermittel enthalten weniger als 10 % Gesamtphosphor; 

f) die zur Herstellung des Alleinfuttermittels verwendeten, Nichtwiederkäuer-Blutprodukte enthaltenden Mischfut
termittel enthalten weniger als 50 % Gesamtprotein. 

ABSCHNITT C 

Einfuhr von Einzel- und Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, 
ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind 

Vor der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der Union müssen die Importeure sicherstellen, dass jede 
Sendung mit den folgenden Einzel- und Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wieder
käuern, ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind, gemäß Kapitel II dieses Anhangs nach den Analysemethoden zur 
Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung 
(EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht wird: 

a) verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein, einschließlich Fischmehl, 

b) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte, 

c) Mischfuttermittel, die die in den Buchstaben a und b aufgeführten Einzelfuttermittel enthalten. 

ABSCHNITT D 

Verwendung und Lagerung von Futtermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern 
bestimmt sind, in landwirtschaftlichen Betrieben 

1. Die Verwendung und Lagerung der folgenden Futtermittel ist in landwirtschaftlichen Betrieben, in denen Nutztier
arten gehalten werden, für die solche Futtermittel nicht bestimmt sind, verboten: 

a) verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein, einschließlich Fischmehl, 

b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs, 

c) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte, 

d) Mischfuttermittel, die die in den Buchstaben a bis c aufgeführten Einzelfuttermittel enthalten. 

2. Abweichend von Nummer 1 kann die zuständige Behörde die Verwendung und Lagerung der in Nummer 1 
Buchstabe d genannten Mischfuttermittel in landwirtschaftlichen Betrieben zulassen, in denen Nutztierarten ge
halten werden, für die die Mischfuttermittel nicht bestimmt sind, sofern in den Betrieben Maßnahmen getroffen 
werden, die verhindern, dass solche Mischfuttermittel an eine Tierart verfüttert werden, für die sie nicht bestimmt 
sind.
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KAPITEL IV 

Besondere Bedingungen für die Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß Kapitel II 

ABSCHNITT A 

Besondere Bedingungen für die Herstellung und Verwendung von Fischmehl und Fischmehl enthaltende 
Mischfuttermittel, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere, 

bestimmt sind 

Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für die Herstellung und Verwendung von Fischmehl und Fischmehl 
enthaltende Mischfuttermittel, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere, 
bestimmt sind: 

a) Das Fischmehl wird in Verarbeitungsanlagen hergestellt, in denen ausschließlich aus Wassertieren, ausgenommen 
Meeressäugetiere, gewonnene Produkte hergestellt werden. 

b) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Fischmehl und Fischmehl enthaltende Mischfuttermittel 
und jede Packung mit solchen Produkten sind deutlich sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält Fisch
mehl — darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden“. 

ABSCHNITT B 

Besondere Bedingungen für die Verwendung von Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs 
und solche Phosphate enthaltende Mischfuttermittel, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, 

ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind 

Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Dicalciumphosphat oder Tricalciumphosphat tierischen 
Ursprungs, solche Phosphate enthaltende Mischfuttermittel und jede Packung mit solchen Produkten sind deutlich 
sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält Dicalcium-/Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs — darf nicht 
an Wiederkäuer verfüttert werden“. 

ABSCHNITT C 

Besondere Bedingungen für die Herstellung und Verwendung von Nichtwiederkäuer-Blutprodukten und diese 
Produkte enthaltenden Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, 

ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind 

Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für die Herstellung und Verwendung von Nichtwiederkäuer-Blutpro
dukten und solche Blutprodukte enthaltenden Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als 
Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind: 

a) Das zur Herstellung von Blutprodukten bestimmte Blut wird aus Schlachthöfen bezogen, die keine Wiederkäuer 
schlachten und die von der zuständigen Behörde als solche registriert sind. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Schlachtung von Wiederkäuern in 
einem Schlachthof zulassen, der Nichtwiederkäuer-Blut für die Herstellung von Blutprodukten zur Verwendung in 
Futtermitteln für andere Nutztiere als Wiederkäuer herstellt. 

Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Wiederkäuer- und Nichtwiederkäuerblut 
überzeugt ist. 

Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen: 

i) Die Schlachtung von Nichtwiederkäuern erfolgt an Linien, die räumlich getrennt sind von Linien, an denen 
Wiederkäuer geschlachtet werden. 

ii) Die Einrichtungen für Sammlung, Lagerung, Transport und Verpackung von Nichtwiederkäuer-Blut sind räum
lich getrennt von Einrichtungen für Wiederkäuer-Blut. 

iii) Nichtwiederkäuer-Blut wird regelmäßig beprobt und auf Wiederkäuer-Proteine untersucht. Die verwendete 
Analysemethode ist für diesen Zweck wissenschaftlich validiert. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit 
wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf den 
HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird. 

b) Das für die Herstellung von Blutprodukten für Nichtwiederkäuer bestimmte Blut wird mit Fahrzeugen und 
Containern, die ausschließlich zum Transport von Nichtwiederkäuer-Blut verwendet werden, zu einer Verarbei
tungsanlage transportiert. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport von 
Wiederkäuer-Blut verwendet wurden, danach für den Transport von Nichtwiederkäuer-Blut verwendet werden, 
sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung 
genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wird ein solches Verfahren 
angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur Verfügung zu halten, anhand 
deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt.
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c) Die Blutprodukte werden in Verarbeitungsanlagen hergestellt, die ausschließlich Nichtwiederkäuer-Blut verarbeiten. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Herstellung von Blutprodukten 
zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern in Verarbeitungsanlagen zulassen, die Wiederkäuer-Blut 
verarbeiten. 

Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination überzeugt ist. 

Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen: 

i) Die Herstellung von Nichtwiederkäuer-Blutprodukten erfolgt in einem geschlossenen System, das räumlich 
getrennt ist von dem System für die Herstellung von Wiederkäuer-Blutprodukten. 

ii) Die Einrichtungen für Sammlung, Lagerung, Transport und Verpackung von losem Nichtwiederkäuer-Rohma
terial und losen Nichtwiederkäuer-Endprodukten werden getrennt gehalten von denjenigen für loses Wieder
käuer-Rohmaterial und lose Wiederkäuer-Endprodukte. 

iii) Es erfolgt ein laufender Abgleich zwischen dem Eingang von Wiederkäuer-Blut bzw. Nichtwiederkäuer-Blut und 
den entsprechenden Blutprodukten. 

iv) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte werden regelmäßig beprobt und nach den Analysemethoden zur Bestimmung 
der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung (EG) 
Nr. 152/2009 (auf Kreuzkontamination mit Wiederkäuer-Blutprodukten untersucht. Die Probenahme- und 
Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen 
seiner auf den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird. Die Ergebnisse dieser Pro
benahme und Analyse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung gehalten. 

d) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Blutprodukte, Blutprodukte enthaltende Mischfutter
mittel und jede Packung mit solchen Produkten sind deutlich sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält 
Blutprodukte — darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden“. 

ABSCHNITT D 

Besondere Bedingungen für die Herstellung und Verwendung von verarbeitetem tierischem Nichtwiederkäuer- 
Protein, ausgenommen Fischmehl, und solches verarbeitetes tierisches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln, 

die zur Fütterung von Tieren in Aquakultur bestimmt sind 

Für die Herstellung und Verwendung von verarbeitetem tierischem Nichtwiederkäuer-Protein, ausgenommen Fisch
mehl, und solches verarbeitetes tierisches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von Tieren in 
Aquakultur bestimmt sind, gelten die folgenden besonderen Bedingungen: 

a) Die in diesem Abschnitt aufgeführten, zur Herstellung von verarbeitetem tierischem Protein bestimmten tierischen 
Nebenprodukte werden entweder von Schlachthöfen bezogen, die keine Wiederkäuer schlachten und von der 
zuständigen Behörde als solche registriert sind, oder von Zerlegungsbetrieben, die kein Wiederkäuerfleisch ent
beinen oder zerlegen. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Schlachtung von Wiederkäuern in 
einem Schlachthof zulassen, der Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte für die Herstellung des in diesem Abschnitt 
aufgeführten verarbeiteten tierischen Proteins herstellt. 

Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Wiederkäuer- und Nichtwiederkäuer-Ne
benprodukten überzeugt ist. 

Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen: 

i) Die Schlachtung von Nichtwiederkäuern erfolgt an Linien, die räumlich getrennt sind von Linien, an denen 
Wiederkäuer geschlachtet werden. 

ii) Die Einrichtungen für Sammlung, Lagerung, Transport und Verpackung von Nichtwiederkäuer-Nebenprodukten 
sind räumlich getrennt von Einrichtungen für Wiederkäuer-Nebenprodukte. 

iii) Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte werden regelmäßig beprobt und auf Wiederkäuerproteine untersucht. Die 
verwendete Analysemethode ist für diesen Zweck wissenschaftlich validiert. Die Probenahme- und Analyse
häufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf 
den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird.
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b) Die in diesem Abschnitt aufgeführten, zur Herstellung von verarbeitetem tierischem Protein bestimmten Nicht
wiederkäuer-Nebenprodukte werden mit Fahrzeugen und Containern, die nicht für den Transport von Wieder
käuer-Nebenprodukten verwendet werden, zu einer Verarbeitungsanlage transportiert. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung dürfen sie mit Fahrzeugen und Containern transportiert werden, die 
zuvor für den Transport von Wiederkäuer-Nebenprodukten verwendet wurden, sofern diese zuvor gemäß einem 
dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde, gereinigt 
wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. 

Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur 
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt. 

c) Das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein wird in Verarbeitungsanlagen hergestellt, die 
ausschließlich Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte aus den in Buchstabe a genannten Schlachthöfen und Zerlegungs
betrieben verarbeiten. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Herstellung des in diesem Ab
schnitt aufgeführten verarbeiteten tierischen Proteins in Verarbeitungsanlagen zulassen, die Wiederkäuer-Neben
produkte verarbeiten. 

Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen verarbeitetem Wiederkäuer- und Nicht
wiederkäuer-Protein überzeugt ist. 

Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen: 

i) Die Herstellung von verarbeitetem Wiederkäuer-Protein erfolgt in einem geschlossenen System, das räumlich 
getrennt ist von dem System für die Herstellung des in diesem Abschnitt aufgeführten verarbeiteten tierischen 
Proteins. 

ii) Die Wiederkäuer-Nebenprodukte befinden sich während der Lagerung und dem Transport in Einrichtungen, die 
räumlich getrennt sind von denjenigen für Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte. 

iii) Das verarbeitete Wiederkäuer-Protein befindt sich während der Lagerung und der Verpackung in Einrichtungen, 
die räumlich getrennt sind von denjenigen für Nichtwiederkäuer-Endprodukte. 

iv) Das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein wird regelmäßig beprobt und nach den 
Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln 
in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 auf Kreuzkontamination mit verarbeitetem Wiederkäuer- 
Protein untersucht. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung fest
gelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durch
geführt wird. Die Ergebnisse dieser Probenahme und Analyse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf 
Jahre lang zur Verfügung gehalten. 

d) Mischfuttermittel, die das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthalten, werden in 
Betrieben hergestellt, die von der zuständigen Behörde für diesen Zweck zugelassen sind und ausschließlich 
Futtermittel für Tiere in Aquakultur herstellen. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung 

i) kann die Herstellung von Mischfuttermitteln für Tiere in Aquakultur in Betrieben, die auch Mischfuttermittel für 
andere Nutztiere, ausgenommen Pelztiere, herstellen, von der zuständigen Behörde nach einer Vor-Ort-Inspek
tion zugelassen werden, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

— Für Wiederkäuer bestimmte Mischfuttermittel werden hergestellt und befinden sich während der Lagerung, 
dem Transport und der Verpackung in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind von Einrichtungen, in 
denen Mischfuttermittel für Nichtwiederkäuer hergestellt werden bzw. sich befinden. 

— Für Tiere in Aquakultur bestimmte Mischfuttermittel werden hergestellt und befinden sich während der 
Lagerung, dem Transport und der Verpackung in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind von Einrich
tungen, in denen Mischfuttermittel für andere Nichtwiederkäuer hergestellt werden bzw. sich befinden. 

— Der zuständigen Behörde werden mindestens fünf Jahre lang Aufzeichnungen mit ausführlichen Angaben 
über Ankäufe und Verwendung des in diesem Abschnitt aufgeführten verarbeiteten tierischen Proteins und 
über Verkäufe von solches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln zur Verfügung gehalten. 

— Die für Nutztiere, ausgenommen Tiere in Aquakultur, bestimmten Mischfuttermittel werden regelmäßig 
beprobt und nach den Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der 
Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene 
Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage 
einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf den HACCP-Grundsätzen 
basierenden Verfahren durchgeführt wird. Die Ergebnisse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf 
Jahre lang zur Verfügung gehalten.
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ii) ist eine besondere Zulassung zur Herstellung von Alleinfuttermitteln aus Mischfuttermitteln, die das in diesem 
Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthalten, für Selbstmischer nicht erforderlich, sofern sie die 
folgenden Bedingungen erfüllen: 

— Sie sind bei der zuständigen Behörde amtlich registriert, 

— sie halten nur Tiere in Aquakultur, 

— sie stellen die Alleinfuttermittel für Tiere in Aquakultur nur zur Verwendung im selben Haltungsbetrieb her 
und 

— das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthaltende Mischfuttermittel enthalten 
weniger als 50 % Gesamtprotein. 

e) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tieri
sche Protein und jede Packung sind deutlich sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält verarbeitetes 
Nichtwiederkäuer-Protein — darf nicht zur Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere, ausgenommen Tiere in 
Aquakultur und Pelztiere, verwendet werden“. 

Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Mischfuttermittel für Tiere in Aquakultur, die das in 
diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthalten, und jede Packung sind deutlich sichtbar mit 
folgendem Vermerk versehen: „Enthält verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein — darf nicht an Nutztiere, aus
genommen Tiere in Aquakultur und Pelztiere, verfüttert werden“. 

ABSCHNITT E 

Besondere Bedingungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Fischmehl 
enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln zur Fütterung nicht abgesetzter Wiederkäuer 

Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln zur Fütterung nicht abgesetzter Wiederkäuer: 

a) Das in Milchaustauschfuttermitteln verwendete Fischmehl wird in Verarbeitungsanlagen hergestellt, die ausschließ
lich aus Tieren in Aquakultur, ausgenommen Meeressäugetiere, gewonnene Produkte herstellen, und entspricht den 
allgemeinen Bedingungen gemäß Kapitel III. 

b) Die Verwendung von Fischmehl zur Fütterung von nicht abgesetzten Nutzwiederkäuern wird nur zur Herstellung 
von Milchaustauschfuttermitteln zugelassen, die in trockener Form gehandelt und nach Auflösung in einer be
stimmten Menge Flüssigkeit an nicht abgesetzte Wiederkäuer als Ergänzung oder Ersatz für postkolostrale Milch 
vor Ende des Absetzens verfüttert werden. 

c) Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer werden in Betrieben her
gestellt, die keine anderen Mischfuttermittel für Wiederkäuer herstellen und von der zuständigen Behörde für 
diesen Zweck zugelassen sind. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die Herstellung anderer Mischfuttermittel für Wiederkäuer in 
Betrieben, die auch Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer her
stellen, durch die zuständige Behörde nach einer Vor-Ort-Inspektion unter folgenden Bedingungen zugelassen 
werden: 

i) Die für Wiederkäuer bestimmten Mischfuttermittel befinden sich in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind 
von Einrichtungen, in denen sich loses Fischmehl und lose Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel 
während der Lagerung, dem Transport und der Verpackung befinden. 

ii) Andere für Wiederkäuer bestimmte Mischfuttermittel werden in Einrichtungen hergestellt, die räumlich getrennt 
sind von Einrichtungen, in denen Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel hergestellt werden. 

iii) Der zuständigen Behörde werden mindestens fünf Jahre lang Aufzeichnungen mit ausführlichen Angaben über 
Ankäufe und Verwendung von Fischmehl sowie Verkäufe von Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfutter
mitteln zur Verfügung gehalten. 

iv) Die für Wiederkäuer bestimmten anderen Mischfuttermittel werden regelmäßig beprobt und nach den Analyse
methoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in An
hang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht. 
Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unter
nehmer im Rahmen seiner auf den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird. Die Ergeb
nisse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung gehalten.
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d) Vor der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der Union stellen die Importeure sicher, dass jede 
Sendung mit eingeführten, Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln nach den Analysemethoden zur 
Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Ver
ordnung (EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht wird. 

e) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für 
nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer und jede Verpackung, die solche Milchaustauschfuttermittel enthält, sind deutlich 
sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält Fischmehl — darf nicht an Wiederkäuer, ausgenommen nicht 
abgesetzte Wiederkäuer, verfüttert werden“. 

f) Lose, Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer werden mit Fahr
zeugen und Containern befördert, die nicht zum Transport anderer Futtermittel für Wiederkäuer verwendet 
werden. 

Abweichend von dieser besonderen Bedingung dürfen Fahrzeuge und Container, die danach für den Transport von 
anderen losen Futtermitteln für Wiederkäuer verwendet werden, für den Transport von losen, Fischmehl enthal
tenden Milchaustauschfuttermitteln für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer verwendet werden, sofern sie zuvor 
gemäß einem dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde, 
gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der 
zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur Verfügung zu halten, anhand deren sich die 
Anwendung zurückverfolgen lässt. 

g) In Haltungsbetrieben, in denen Wiederkäuer gehalten werden, sind Maßnahmen vorhanden, mit denen verhindert 
wird, dass Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel an andere als nicht abgesetzte Wiederkäuer verfüttert 
werden. Die zuständige Behörde erstellt mit Hilfe eines Systems zur vorherigen Meldung durch den landwirt
schaftlichen Betrieb oder eines anderen Systems, das die Einhaltung dieser besonderen Bedingung sicherstellt, ein 
Verzeichnis der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel verwendet 
werden. 

KAPITEL V 

Allgemeine Anforderungen 

ABSCHNITT A 

Listen 

Die Mitgliedstaaten führen aktuelle und öffentlich zugängliche Listen über 

a) Schlachthöfe, aus denen Blut, das gemäß Kapitel IV Abschnitt C Buchstabe a hergestellt wurde, bezogen werden 
kann; 

b) zugelassene Verarbeitungsanlagen, in denen Blutprodukte gemäß Kapitel IV Abschnitt C Buchstabe c hergestellt 
werden; 

c) Schlachthöfe und Zerlegungsbetriebe, aus denen tierische Nebenprodukte zur Herstellung von verarbeitetem tieri
schen Protein gemäß Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe a bezogen werden können; 

d) zugelassene Verarbeitungsanlagen, die verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein herstellen und gemäß Kapitel IV 
Abschnitt D Buchstabe c arbeiten; 

e) zugelassene Betriebe gemäß Kapitel III Abschnitt B, Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe d und Kapitel IV Abschnitt E 
Buchstabe c; 

f) Selbstmischer, die registriert wurden und gemäß den Bedingungen in Kapitel III Abschnitt B und Kapitel IV 
Abschnitt D Buchstabe d arbeiten. 

ABSCHNITT B 

Transport von Einzel- und Mischfuttermitteln, die Wiederkäuer-Produkte enthalten 

1. Lose Einzel- und Mischfuttermittel, die andere Wiederkäuer-Produkte als die unter den nachfolgenden Buchstaben 
a, b und c aufgeführten enthalten, sind mit Fahrzeugen und Containern zu transportieren, die nicht für den 
Transport von Futtermitteln für Nutztiere, ausgenommen Pelztiere, verwendet werden: 

a) Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse, 

b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs, 

c) aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte Proteine.
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2. Abweichend von Nummer 1 dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport der dort genannten 
losen Einzel- und Mischfuttermittel verwendet wurden, danach für den Transport von für Nutztiere, ausgenommen 
Pelztiere, bestimmte Futtermittel verwendet werden, sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten Verfahren, das 
von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination 
zu vermeiden. 

Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur 
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt. 

ABSCHNITT C 

Herstellung von Mischfuttermitteln, die Wiederkäuer-Produkte enthalten 

Mischfuttermittel, die andere Wiederkäuer-Produkte als die unter den nachfolgenden Buchstaben a, b und c auf
geführten enthalten, dürfen nicht in Betrieben hergestellt werden, die Futtermittel für Nutztiere, ausgenommen 
Pelztiere, herstellen: 

a) Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse, 

b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs, 

c) aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte Proteine. 

ABSCHNITT D 

Verwendung und Lagerung von Wiederkäuer-Produkte enthaltenden Einzel- und Mischfuttermitteln für Nutztiere 
in landwirtschaftlichen Betrieben 

Die Verwendung und Lagerung von für Nutztiere bestimmten Einzel- und Mischfuttermitteln, die andere Wiederkäuer- 
Produkte als die unter den nachfolgenden Buchstaben a, b und c aufgeführten enthalten, in landwirtschaftlichen 
Betrieben, die Nutztiere, ausgenommen Pelztiere, halten, ist verboten: 

a) Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse, 

b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs, 

c) aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte Proteine. 

ABSCHNITT E 

Ausfuhr von verarbeitetem tierischem Protein und solches Protein enthaltenden Produkten 

1. Die Ausfuhr von verarbeitetem Wiederkäuer-Protein und solches Protein enthaltenden Produkten ist verboten. 

Dieses Verbot gilt jedoch nicht für verarbeitetes Heimtierfutter, einschließlich Heimtierfutter in Dosen, das ver
arbeitetes Wiederkäuer-Protein enthält, einer Behandlung unterzogen wurde und gemäß den EU-Vorschriften 
gekennzeichnet ist. 

2. Die Ausfuhr von verarbeitetem Nichtwiederkäuer-Protein und von Produkten, die solches Protein enthalten, ist nur 
unter folgenden Bedingungen zulässig: 

a) Sie sind für Verwendungszwecke bestimmt, die nicht unter die Verbote gemäß Artikel 7 und gemäß diesem 
Anhang fallen. 

b) Vor der Ausfuhr wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen der zuständigen Behörde des ausführenden 
Mitgliedstaats oder der Kommission und der zuständigen Behörde des einführenden Drittlands getroffen, die 
eine Verpflichtungserklärung des einführenden Drittlands umfasst, dass dieses sich an den geplanten Verwen
dungszweck hält und das verarbeitete tierische Protein oder die solches Protein enthaltenden Produkte nicht für 
gemäß Artikel 7 und gemäß diesem Anhang verbotene Verwendungszwecke wieder ausführt. 

3. Nach Nummer 2 Buchstabe b getroffene schriftliche Vereinbarungen werden im Rahmen des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit vorgelegt. 

4. Die Nummern 2 und 3 gelten nicht für die Ausfuhr von: 

a) Fischmehl und Fischmehl enthaltende Mischfuttermittel, 

b) Mischfuttermittel für Tiere in Aquakultur, 

c) Heimtierfutter.
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ABSCHNITT F 

Amtliche Kontrollen 

1. Die amtlichen Kontrollen, mit denen die zuständige Behörde die Einhaltung der Bestimmungen dieses Anhangs 
überprüft, umfassen Inspektionen und Probenahmen zur Untersuchung von verarbeitetem tierischem Protein und 
Futtermitteln nach den Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle 
von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009. 

2. Die zuständige Behörde überprüft regelmäßig die Kompetenz der Laboratorien, die Analysen für solche amtliche 
Kontrollen durchführen, insbesondere durch die Evaluierung der Ergebnisse von Ringversuchen. 

Wird die Kompetenz als unbefriedigend beurteilt, ist vom Labor als Mindestkorrekturmaßnahme eine Schulung des 
Laborpersonals durchzuführen, bevor weitere Analysen durchgeführt werden. 

___________ 
(*) ABl. L 54 vom 26.2.2009, S. 1.“.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 57/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 über die Ausfuhr von bestimmten Abfällen, die 
zur Verwertung bestimmt sind, in bestimmte Nicht-OECD-Staaten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die 
Verbringung von Abfällen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 37 Ab
satz 2 Unterabsatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 der 
Kommission vom 29. November 2007 über die Ausfuhr 
von bestimmten in Anhang III oder IIIA der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 aufgeführten Abfällen, die zur Ver
wertung bestimmt sind, in bestimmte Staaten, für die der 
OECD-Beschluss über die Kontrolle der grenzüberschrei
tenden Verbringung von Abfällen nicht gilt ( 2 ), wurde mit 
der Verordnung (EU) Nr. 674/2012 ( 3 ) geändert. 

(2) Nach Artikel 37 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 berücksichtigte die Kommission die von 
Malaysia auf ihr schriftliches Ersuchen erhaltene Antwort. 
In der Folge brachte Malaysia schriftlich vor, dass die 

Angaben in ihrer Antwort zu Unterposition B1100 — 
Hartzinkabfälle sowie zu den Positionen B3010 und 
GH013 nicht den geltenden Rechtsvorschriften und Ver
fahren entsprächen, wonach die Einfuhr dieser Abfälle 
nicht verboten sei. Malaysia beantragte daher, das Kon
trollverfahren für die Unterposition B1100 — Hartzink
abfälle von Option a in Option c zu ändern und für 
die Positionen B3010 und GH013 von Option a in 
Option d. 

(3) Um diesen Fehler zu berichtigen und den Folgen für die 
Wirtschaftsbeteiligten Rechnung zu tragen, sollte der An
hang der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 entsprechend 
geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 wird gemäß 
dem Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am vierzehnten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO

DE 24.1.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 21/17 

( 1 ) ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 316 vom 4.12.2007, S. 6. 
( 3 ) ABl. L 196 vom 24.7.2012, S. 12.



ANHANG 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1418/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Die folgende Eintragung für Malaysia: 

„B1020–B1100“ 

erhält folgende Fassung: 

„B1020–B1100, außer Hart
zinkabfälle unter B1100 

unter B1100: 

— Hartzinkabfälle“ 

2. Die folgende Eintragung für Malaysia: 

„B3010“ 

erhält folgende Fassung: 

„B3010“ 

3. Die folgende Eintragung für Malaysia: 

„GG030-GH013“ 

erhält folgende Fassung: 

„GG030-GG040 

GH013“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 58/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein
schaften ( 1 ), insbesondere auf Artikel 247, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1875/2006 der Kommission 
vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu 
der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) führte das 
Konzept des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) 
ein. Wirtschaftsbeteiligte, die die Bedingungen für das 
Erlangen des vollen Status zugelassener Wirtschaftsbetei
ligter oder des Status zugelassener Wirtschaftsbeteiligter 
„Sicherheit“ erfüllen, sollten als zuverlässige Partner in der 
Lieferkette angesehen werden und daher Erleichterungen 
bei sicherheitsrelevanten Zollkontrollen in Anspruch neh
men können. 

(2) Die Union anerkennt die Handelspartnerschaftspro
gramme bestimmter Drittländer, die im Einklang mit 
dem Normenrahmen der Weltzollorganisation zur Siche
rung und Erleichterung des Welthandels (Framework of 
Standards to Secure and Facilitate Global Trade — SAFE) 
entwickelt wurden. Demnach gewährt die Union denje
nigen Wirtschaftsbeteiligten aus Drittländern Erleichte
rungen, die an dem Programm der Zollbehörde des je

weiligen Drittlandes beteiligt sind. Es ist daher notwendig, 
dafür Sorge zu tragen, dass Wirtschaftsbeteiligte, die ge
mäß den Handelspartnerschaftsprogrammen der Drittlän
der den Status eines Teilnehmers haben, in den summa
rischen Eingangsanmeldungen identifiziert werden kön
nen. Die entsprechenden Erleichterungen werden erst 
nach einer ordnungsgemäßen Identifizierung dieser Wirt
schaftsbeteiligten in den summarischen Eingangsmeldun
gen gewährt. 

(3) Es ist daher angezeigt, Anhang 30a der Verordnung 
(EWG) Nr. 2454/93 der Kommission ( 3 ) dahingehend an
zupassen, dass die einzige Kennnummer der Wirtschafts
beteiligten angeben werden kann. 

(4) Die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang 30a der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird entspre
chend dem Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 31. Januar 2013 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

In Anhang 30a Abschnitt 4 „Erläuterungen zu den Datenelementen“ der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 erhält unter 
„Versender“ der dritte Absatz „Summarische Eingangsmeldungen“ die folgende Fassung: 

„Summarische Eingangsanmeldungen: 

Hier ist die EORI-Nummer des Versenders anzugeben, wenn sie der Person, die die summarische Anmeldung abgibt, 
bekannt ist. 

Werden Erleichterungen im Rahmen eines Handelspartnerschaftsprogramms eines Drittlandes, das von der Union 
anerkannt wird, gewährt, kann diese Information in Form der einzigen Kennnummer in dem Drittland angegeben 
werden, die das jeweilige Drittland der Europäischen Union mitgeteilt hat. Diese Nummer kann, sofern sie der 
Person, die die summarische Anmeldung abgibt, bekannt ist, verwendet werden. 

Die Nummer ist wie folgt strukturiert: 

Feld Inhalt Feldtyp Format Beispiele 

1 Kennung des Drittlandes (ISO-Alpha-2- 
Ländercode) 

Alphabetisch 2 a2 US 

JP 

2 Einzige Kennnummer in einem Dritt
land 

Alphanumerisch bis zu 
15 

an..15 1234567890ABCDE 

AbCd9875F 

pt20130101aa 

Beispiele: ‚US1234567890ABCDE‘ für einen Versender in den USA (Ländercode: US), dessen einzige Kennnummer 
1234567890ABCDE ist. ‚JPAbCd9875F‘ für einen Versender in Japan (Ländercode: JP), dessen einzige Kennnummer 
AbCd9875F ist. ‚USpt20130101aa‘ für einen Versender in den USA (Ländercode: US), dessen einzige Kennnummer 
pt20130101aa ist. 

Kennnummer des Drittlandes: Die alphabetischen Gemeinschaftscodes für Länder und Gebiete beruhen auf den 
geltenden ISO-Alpha-2-Codes (a2), sofern sie mit den gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels mit 
Drittländern und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates (*) festgelegten Ländercodes vereinbar 
sind. 

___________ 
(*) ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 23.“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 59/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 über pharmakologisch wirksame 
Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen 

Ursprungs in Bezug auf Monensin 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die 
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung 
von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer 
Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung 
der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ), insbesondere auf Artikel 14 in 
Verbindung mit Artikel 17, 

nach Stellungnahme der Europäischen Arzneimittel-Agentur, die 
vom Ausschuss für Tierarzneimittel abgegeben wurde, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Höchstmengen an Rückständen pharmakologisch 
wirksamer Stoffe, die in der Europäischen Union dazu 
bestimmt sind, in Arzneimitteln für zur Lebensmittel
erzeugung genutzte Tiere oder in Biozidprodukten für 
die Tierhaltung verwendet zu werden, sollten in Überein
stimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 fest
gesetzt werden. 

(2) Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kom
mission vom 22. Dezember 2009 über pharmakologisch 
wirksame Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der 
Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ur
sprungs enthält eine Liste pharmakologisch wirksamer 
Stoffe mit deren Einstufung hinsichtlich der Rückstands
höchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs. ( 2 ) 

(3) Monensin ist in Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung 
(EU) Nr. 37/2010 als zulässiger Stoff für Rinder (Zielge
webe: Muskel, Fett, Leber, Nieren und Milch) aufgeführt. 

(4) Der Europäischen Arzneimittel-Agentur liegt ein Antrag 
auf Änderung des Eintrags zu Monensin vor. 

(5) Der Antragsteller legte zusätzliche Daten vor, die vom 
Ausschuss für Tierarzneimittel bewertet wurden. Der 
Ausschuss für Tierarzneimittel empfahl daraufhin die Än
derung der derzeitigen Rückstandshöchstmengen für Mo
nensin. 

(6) Der Eintrag zu Monensin in Tabelle 1 des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 37/2010 sollte daher entsprechend 
geändert werden. 

(7) Den betroffenen Akteuren sollte eine angemessene Frist 
eingeräumt werden, damit sie die möglicherweise erfor
derlichen Maßnahmen zur Einhaltung der neu festgesetz
ten Rückstandshöchstmengen treffen können. 

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Tierarzneimittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 wird gemäß 
dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 25. März 2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

In Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 erhält der Eintrag für den Stoff Monensin folgende Fassung: 

Pharmakologisch 
wirksame(r) Stoff(e) 

Markerrück
stand Tierart(en) Rückstands

höchstmenge(n) Zielgewebe 
Sonstige Vorschriften (gemäß 
Artikel 14 Absatz 7 der Ver
ordnung (EG) Nr. 470/2009) 

Therapeutische Einstufung 

„Monensin Monensin A Rinder 2 μg/kg Muskel KEIN EINTRAG Mittel gegen Infektionen/Antibioti
ka“ 10 μg/kg Fett 

50 μg/kg Leber 

10 μg/kg Nieren 

2 μg/kg Milch
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 60/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

zur 185. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit dem 

Al-Qaida-Netzwerk in Verbindung stehen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 
27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer 
restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Orga
nisationen, die mit dem Al-Qaida-Netzwerk in Verbindung ste
hen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 7a Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die 
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren 
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verord
nung eingefroren werden. 

(2) Der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen hat am 14. Januar 2013 beschlossen, eine 

natürliche Person aus der Liste der Personen, Gruppen 
und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche 
Ressourcen einzufrieren sind, zu streichen, nachdem er 
den Antrag der betreffenden Person auf Streichung aus 
der Liste und den umfassenden Bericht der mit der Re
solution 1904 (2009) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen eingesetzten Ombudsperson geprüft hatte. 

(3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte da
her entsprechend aktualisiert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird gemäß dem 
Anhang dieser Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Leiter des Dienstes für außenpolitische Instrumente
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert: 

Der folgende Eintrag unter „Natürliche Personen“ wird gestrichen: 

„Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (alias (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, (d) Adel 
AbdulJaleel I. Batterjee). Anschrift: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabien. Geburtsdatum: (a) 1.7.1946, (b) 
1.6.1946. Geburtsort: Jeddah, Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Pass Nr.: F 572010 (ausgestellt am 
22.12.2004, gültig bis zum 28.10.2009).“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 61/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 65,3 
TN 84,9 
TR 103,3 
ZZ 84,5 

0707 00 05 EG 200,0 
JO 182,1 

MA 158,2 
TR 166,4 
ZZ 176,7 

0709 91 00 EG 128,6 
ZZ 128,6 

0709 93 10 EG 105,4 
MA 92,6 
TR 138,3 
ZZ 112,1 

0805 10 20 EG 54,1 
MA 56,8 
TN 54,0 
TR 63,8 
ZA 46,1 
ZZ 55,0 

0805 20 10 MA 89,0 
ZZ 89,0 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

IL 180,3 
KR 138,2 
MA 158,2 
TR 84,6 
ZZ 140,3 

0805 50 10 EG 56,9 
TR 74,0 
ZZ 65,5 

0808 10 80 CN 100,8 
MK 35,9 
US 176,0 
ZZ 104,2 

0808 30 90 CN 51,8 
US 132,9 
ZZ 92,4 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 62/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

zur Festsetzung eines einheitlichen Annahmeprozentsatzes für die Erteilung von Ausfuhrlizenzen, 
Ablehnung der Anträge auf Ausfuhrlizenzen und Aussetzung der Einreichung von Anträgen auf 

Ausfuhrlizenzen für Nichtquotenzucker 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 7e in Verbindung 
mit Artikel 9 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 kann Zucker, der in einem Wirt
schaftsjahr über die in Artikel 56 genannte Quote hinaus 
erzeugt wird, nur im Rahmen der von der Kommission 
festgesetzten Mengenbegrenzung ausgeführt werden. 

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 394/2012 der 
Kommission vom 8. Mai 2012 zur Festsetzung der 
Höchstmenge für Ausfuhren von Nichtquotenzucker 
und -isoglucose bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 
2012/2013 ( 3 ) enthält die vorgenannten Mengenbegren
zungen. 

(3) Die Mengen Zucker, für die Ausfuhrlizenzen beantragt 
wurden, überschreiten die in der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 394/2012 festgelegte Mengenbegrenzung. 
Es ist daher angezeigt, für alle vom 14. bis 18. Januar 
2013 beantragten Mengen einen einheitlichen Annahme
prozentsatz festzusetzen. Alle nach dem 18. Januar 2013 
eingereichten Anträge auf Ausfuhrlizenzen für Zucker 
sollten daher abgelehnt und die Einreichung von Anträ
gen auf Ausfuhrlizenzen sollte ausgesetzt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Ausfuhrlizenzen für Nichtquotenzucker, für die vom 
14. bis 18. Januar 2013 Anträge eingereicht wurden, werden für 
die beantragten Mengen, multipliziert mit einem einheitlichen 
Annahmeprozentsatz von 40,367343 %, erteilt. 

(2) Die Anträge auf Ausfuhrlizenzen für Nichtquotenzucker, 
die am 21., 22., 23., 24. und 25. Januar 2013 eingereicht 
wurden, werden abgelehnt. 

(3) Die Einreichung von Anträgen auf Ausfuhrlizenzen für 
Nichtquotenzucker wird für den Zeitraum vom 28. Januar 
2013 bis zum 30. September 2013 ausgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 63/2013 DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

zur Änderung der mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 892/2012 festgesetzten 
repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des 

Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2012/13 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un
terabsatz 2 Satz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und 
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr 
2012/13 sind mit der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 892/2012 der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. 
Diese Preise und Zölle wurden zuletzt durch die Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 48/2013 der Kommis
sion ( 4 ) geändert. 

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß 
Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006. 

(3) Da sicherzustellen ist, dass diese Maßnahme so bald wie 
möglich, nachdem die aktualisierten Angaben vorliegen, 
Anwendung findet, sollte diese Verordnung am Tag ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 892/2012 für 
das Wirtschaftsjahr 2012/13 festgesetzten repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Ar
tikels 36 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 werden geändert 
und sind im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Geänderte Beträge der ab dem 24. Januar 2013 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle 
für Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95 

(in EUR) 

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg 
Eigengewicht des Erzeugnisses 

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht 
des Erzeugnisses 

1701 12 10 ( 1 ) 31,88 1,59 

1701 12 90 ( 1 ) 31,88 5,16 

1701 13 10 ( 1 ) 31,88 1,72 
1701 13 90 ( 1 ) 31,88 5,59 

1701 14 10 ( 1 ) 31,88 1,72 

1701 14 90 ( 1 ) 31,88 5,59 
1701 91 00 ( 2 ) 36,96 6,75 

1701 99 10 ( 2 ) 36,96 3,25 

1701 99 90 ( 2 ) 36,96 3,25 
1702 90 95 ( 3 ) 0,37 0,30 

( 1 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 2 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 3 ) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.

DE 24.1.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 21/29



BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

vom 22. Januar 2013 

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2011/77/EU über einen finanziellen Beistand der 
Europäischen Union für Irland 

(2013/48/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates vom 
11. Mai 2010 zur Einführung eines europäischen Finanzstabili
sierungsmechanismus ( 1 ), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat Irland auf dessen Antrag hin mit dem Durch
führungsbeschluss 2011/77/EU des Rates ( 2 ) finanziellen 
Beistand gewährt, um das rigorose Wirtschafts- und Fi
nanzreformprogramm zu stützen, das das Vertrauen wie
derherstellen, der Wirtschaft die Rückkehr zu einem 
nachhaltigen Wachstum ermöglichen und die Finanzsta
bilität in Irland, dem Euro-Währungsgebiet und der 
Union erhalten soll. 

(2) Gemäß Artikel 3 Absatz 9 des Durchführungsbeschlusses 
2011/77/EU hat die Europäische Kommission zusammen 
mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und im 
Zusammenwirken mit der Europäischen Zentralbank 
(EZB) zum achten Mal die Fortschritte der irischen Be
hörden bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen 
und die Wirksamkeit sowie die wirtschaftlichen und so
zialen Auswirkungen dieser Maßnahmen überprüft. 

(3) Erhebliche Fortschritte konnten in Richtung der mit dem 
Programm angestrebten Verringerung des Fremdkapital
anteils erzielt werden. Zwei inländische Banken haben 
hinsichtlich des Kredit/Einlagen-Verhältnisses, das ur
sprünglich bis Ende 2013 auf 122,5 % gesenkt werden 
sollte, ihr Ziel entweder bereits erreicht oder befinden 
sich auf gutem Wege dahin. Die verbleibende inländische 
Bank konnte einige nicht zum Kerngeschäft gehörende 
Vermögenswerte veräußern; die Programmanforderungen 
zur Verringerung des Fremdkapitalanteils werden nach 
einem Beschluss der Europäischen Kommission über 
den Umstrukturierungsplan der Bank erneut geprüft. 

(4) Angesichts dieses deutlichen Fortschritts würde eine An
passung der im Programm vorgesehenen Überwachung 
der Verringerung des Fremdkapitalanteils der Banken in 

Richtung nominaler Ziele für die Veräußerung nicht zum 
Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte und einer fort
geschrittenen Überwachung mit dem Ziel einer Verbes
serung der strukturellen Liquiditätsquote (NET Stable 
Funding Ratio, NSFR) und der Mindestliquiditätsquote 
(Liquidity Coverage Ratio, LCR) dazu beitragen, unver
hältnismäßige Verzerrungen bei der Konditionengestal
tung im Einlagengeschäft zu vermeiden und die Banken 
auf die Erfüllung der Basel III-Liquiditätsanforderungen 
vorzubereiten. 

(5) Angesichts dieser Entwicklungen und Erwägungen sollte 
der Durchführungsbeschluss 2011/77/EU geändert wer
den — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 3 des Durchführungsbeschlusses 2011/77/EU wird wie 
folgt geändert: 

1. Absatz 8 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Absenkung des Fremdkapitalanteils bei den inländischen 
Banken in Richtung nominaler Ziele für die Veräußerung 
nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte und 
Amortisierungen, die beim PLAR im Jahr 2011 festgelegt 
wurden, sofern im Zuge der laufenden Bewertung der 
Umstrukturierungspläne der Banken keine anders lauten
den Vereinbarungen mit der Europäischen Kommission 
getroffen werden, sowie Überwachung der Fortschritte in 
Richtung der Basel III-Anforderungen an Liquidität und 
strukturelle Liquiditätsquote gemäß des im Programm 
vereinbarten fortgeschrittenen Überwachungsrahmens;“. 

2. Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

„(10) Irland wird in Übereinstimmung mit den Spezifika
tionen des Memorandum of Understanding im Laufe des 
Jahres 2013: 

a) Stresstests für Banken nach dem Muster der Tests der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und auf der 
Grundlage der Ergebnisse der PCAR 2011 und des Fi
nanzpolitischen Programms 2012 abschließend durchfüh
ren. Die Stresstests werden streng sein und weiterhin auf 
robusten Kreditverlustprognosen und einem hohen Maß 
an Transparenz beruhen. Die Veröffentlichung der Ergeb
nisse wird dem Zeitplan der nächsten EBA-Testreihe an
gepasst.
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b) den Fremdkapitalanteil bei den inländischen Banken in Richtung bis Ende 2013 zu erfüllender 
nominaler Ziele für die Veräußerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte und Amor
tisierungen, die beim PLAR im Jahr 2011 festgelegt wurden, absenken, sofern im Zuge der laufenden 
Bewertung der Umstrukturierungspläne der Banken keine anders lautenden Vereinbarungen mit der 
Europäischen Kommission getroffen werden, sowie die Fortschritte in Richtung der Basel III-Anfor
derungen an Liquidität und strukturelle Liquiditätsquote gemäß des im Programm vereinbarten fort
geschrittenen Überwachungsrahmens überwachen.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an Irland gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 22. Januar 2013. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. NOONAN
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 22. Januar 2013 

über die Genehmigung des Inverkehrbringens von synthetischem Zeaxanthin als neuartige 
Lebensmittelzutat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des 

Rates 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 110) 

(Nur der niederländische Text ist verbindlich) 

(2013/49/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über neuartige 
Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 1. Juni 2004 stellte das Unternehmen DSM Nutri
tional Products VML bei den zuständigen Behörden der 
Niederlande einen Antrag auf Genehmigung des Inver
kehrbringens von synthetischem Zeaxanthin als neuartige 
Lebensmittelzutat. 

(2) Die zuständige niederländische Lebensmittelprüfstelle 
legte am 16. Juni 2005 ihren Bericht über die Erstprü
fung vor. In diesem Bericht zog sie den Schluss, dass 
synthetisches Zeaxanthin bei einer maximalen Verzehrs
menge von höchstens 20 mg pro Person pro Tag kein 
signifikantes Risiko für die menschliche Gesundheit dar
stellt. Allerdings gelangte sie zu dem Schluss, dass die 
vorgelegten Daten nicht ausreichten, um die Sicherheits
prüfung abzuschließen. 

(3) Daher war eine weitere Prüfung erforderlich. 

(4) Die Kommission leitete den Bericht über die Erstprüfung 
am 1. August 2005 für weitere Anmerkungen an alle 
Mitgliedstaaten weiter. 

(5) Am 2. Februar 2007 teilte der Antragsteller der Kommis
sion mit, dass Zeaxanthin ausschließlich zur Verwendung 
als Zutat in Nahrungsergänzungsmitteln vorgesehen ist. 

(6) Die Kommission konsultierte am 20. März 2007 die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). 

(7) Die EFSA nahm am 24. April 2008 ein wissenschaftli
ches Gutachten zur Sicherheit von „synthetischem Zea
xanthin als Bestandteil in Nahrungsergänzungsmitteln“ ( 2 ) 
an; darin gelangte sie zu dem Schluss, dass auf der 
Grundlage der vorliegenden Daten die Sicherheit von 
synthetischem Zeaxanthin als Bestandteil von Nahrungs
ergänzungsmitteln in der vorgeschlagenen Verzehrs
menge von 20 mg pro Person pro Tag nicht erwiesen ist. 

(8) Am 25. Januar 2012 übermittelte der Antragsteller zu
sätzliche Informationen und schlug eine Verzehrsmenge 
an synthetischem Zeaxanthin als Bestandteil von Nah
rungsergänzungsmitteln von bis zu 2 mg pro Person 
pro Tag vor. 

(9) Die Kommission ersuchte die EFSA um eine Aktualisie
rung ihres Gutachtens zur Sicherheit von synthetischem 
Zeaxanthin als neuartige Lebensmittelzutat in Nahrungs
ergänzungsmitteln unter Berücksichtigung der zusätzli
chen Informationen. Am 13. September 2012 nahm 
die EFSA eine Stellungnahme zur Sicherheit von synthe
tischem Zeaxanthin als Bestandteil von Nahrungsergän
zungsmitteln ( 3 ) an; darin zog sie den Schluss, dass sich 
bei der vom Antragsteller vorgeschlagenen Verzehrs
menge keine Sicherheitsbedenken ergeben. 

(10) Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Beurteilung 
wird festgestellt, dass synthetisches Zeaxanthin die Krite
rien gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
258/97 erfüllt. 

(11) Der Zusatz von synthetischem Zeaxanthin zu Lebensmit
teln zum Zweck der Färbung fällt in den Geltungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
Lebensmittelzusatzstoffe ( 4 ) und sollte gemäß der genann
ten Verordnung genehmigt werden. 

(12) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Synthetisches Zeaxanthin gemäß der Spezifikation im Anhang 
darf in der Union als neuartige Lebensmittelzutat in Nahrungs
ergänzungsmitteln mit der vom Hersteller empfohlenen maxi
malen Verzehrsmenge von bis zu 2 mg pro Tag in Verkehr 
gebracht werden. 

Artikel 2 

Die Bezeichnung in der Kennzeichnung von Lebensmitteln, die 
gemäß diesem Beschluss zugelassenes synthetisches Zeaxanthin 
enthalten, lautet „synthetisches Zeaxanthin“.
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Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an das Unternehmen DSM Nutritional Products, Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX 
Delft, Niederlande, gerichtet. 

Brüssel, den 22. Januar 2013 

Für die Kommission 

Tonio BORG 
Mitglied der Kommission 

ANHANG 

SPEZIFIKATION FÜR SYNTHETISCHES ZEAXANTHIN 

Definition 

Zeaxanthin ist ein natürlich vorkommendes Xanthophyllpigment, nämlich ein sauerstoffhaltiges Carotinoid. Synthetisches 
Zeaxanthin wird durch eine mehrstufige chemische Synthese aus kleineren Molekülen hergestellt. 

Synthetisches Zeaxanthin wird entweder als sprühgetrocknetes Pulver auf der Basis von Gelatine- oder Stärkekügelchen 
mit zugesetztem α-Tocopherol und Ascorbylpalmitat oder als Maisölsuspension mit zugesetztem α-Tocopherol in Verkehr 
gebracht. 

Beschreibung: Orangerotes kristallines Pulver, geruchlos oder fast geruchlos 

Chemische Formel: C 40 H 56 O 2 

Strukturformel: 

CAS-Nr.: 144-68-3 

Molekulargewicht: 568,9 g/mol 

Physikalisch-chemische Eigenschaften von synthetischem Zeaxanthin 

Trocknungsverlust weniger als 0,2 % 

All-trans-Zeaxanthin mehr als 96 % 

cis-Zeaxanthin weniger als 2 % 

Sonstige Carotinoide weniger als 1,5 % 

Triphenylphosphinoxid 
(CAS-Nr. 791-28-6) 

weniger als 50 mg/kg
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 22. Januar 2013 

über die Genehmigung einer Erweiterung der Verwendungszwecke von Chiasamen (Salvia 
hispanica) als neuartige Lebensmittelzutat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 123) 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

(2013/50/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über neuartige 
Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Entscheidung 2009/827/EG der Kommission ( 2 ) 
wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 das In
verkehrbringen von Chiasamen (Salvia hispanica) als neu
artige Lebensmittelzutat zur Verwendung in Broterzeug
nissen mit einem Höchstgehalt von 5 % Chiasamen (Sal
via hispanica) genehmigt. 

(2) Am 14. April 2011 stellte das Unternehmen The Chia 
Company bei den zuständigen Behörden des Vereinigten 
Königreichs einen Antrag auf die Erweiterung der Ver
wendungszwecke von Chiasamen als neuartige Lebens
mittelzutat. Gegenstand des Antrags war insbesondere 
die Verwendung von bis zu 10 % Chiasamen bei be
stimmten Lebensmittelkategorien und der Verkauf von 
vorverpacktem Chiasamen mit einer empfohlenen tägli
chen Aufnahme von bis zu 15 g. 

(3) Die zuständige britische Lebensmittelprüfstelle legte am 
16. März 2012 ihren Bericht über die Erstprüfung vor. In 
diesem Bericht zog sie den Schluss, dass die Erweiterung 
der Verwendungszwecke von Chiasamen bei den vor
geschlagenen Lebensmittelkategorien die Kriterien gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 
erfüllt. 

(4) Die Kommission leitete den Bericht über die Erstprüfung 
am 26. März 2012 an alle Mitgliedstaaten weiter. 

(5) Innerhalb der in Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 258/97 festgelegten Frist von 60 
Tagen wurden begründete Einwände erhoben, vor allem 
bezüglich des möglichen Fehlens toxikologischer Daten. 
Der Antragsteller hat diese Bedenken durch zusätzliche 
Erläuterungen zur Zufriedenheit der Mitgliedstaaten und 
der Kommission ausgeräumt. Daher wurde bestätigt, dass 
die Kriterien des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 258/97 erfüllt sind. 

(6) Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
258/97 sollte ein Durchführungsbeschluss erlassen wer
den, mit dem eine Erweiterung der Verwendungszwecke 
von Chiasamen als neuartige Lebensmittelzutat geneh
migt wird. 

(7) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Chiasamen (Salvia hispanica) gemäß der Spezifikation in Anhang 
I darf in der Union als neuartige Lebensmittelzutat für die in 
Anhang II aufgeführten Verwendungszwecke in Verkehr ge
bracht werden. 

Chiasamen (Salvia hispanica) als solcher darf nur vorverpackt an 
den Endverbraucher verkauft werden. 

Artikel 2 

Die Bezeichnung in der Kennzeichnung von Lebensmitteln, die 
gemäß diesem Beschluss zugelassenen Chiasamen (Salvia hispa
nica) enthalten, lautet „Chiasamen (Salvia hispanica)“. 

Bei vorverpacktem Chiasamen (Salvia hispanica) ist eine zusätz
liche Kennzeichnung erforderlich, welche die Angabe für den 
Verbraucher enthält, dass eine tägliche Aufnahme von 15 g 
nicht überschritten werden darf. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an das Unternehmen The Chia Company, 
262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien, 
gerichtet. 

Brüssel, den 22. Januar 2013 

Für die Kommission 

Tonio BORG 
Mitglied der Kommission
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ANHANG I 

SPEZIFIKATION FÜR CHIASAMEN (SALVIA HISPANICA) 

Beschreibung 

Chia (Salvia hispanica) ist eine einjährige krautige Sommerpflanze aus der Familie der Labiatae. 

Die Samen werden nach der Ernte mechanisch gereinigt. Blüten, Blätter und andere Pflanzenteile werden entfernt. 

Typische Zusammensetzung von Chiasamen 

Trockenmasse 91-96 % 

Eiweiß 20-22 % 

Fett 30-35 % 

Kohlenhydrate 25-41 % 

Ballaststoffe (Rohfasern (*)) 18-30 % 

Asche 4-6 % 

(*) Als Rohfaser wird der Anteil der Ballaststoffe bezeichnet, der vor allem aus unverdaulicher Zellulose, Pentosanen und Lignin besteht. 

ANHANG II 

VERWENDUNGSZWECKE VON CHIASAMEN (SALVIA HISPANICA) 

Backwaren nicht mehr als 10 % 

Frühstückscerealien nicht mehr als 10 % 

Mischungen aus Früchten, Nüssen und Samen nicht mehr als 10 % 

Vorverpackter Chiasamen als solcher nicht mehr als 15 g täglich
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 23. Januar 2013 

über die Beurteilung des Rechtsrahmens eines Drittlandes für Wirkstoffe in Humanarzneimitteln 
und der entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen gemäß Artikel 111b der 

Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/51/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung 
eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel ( 1 ), ins
besondere auf Artikel 111b Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Artikel 111b Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG sind 
die Aspekte festgelegt, die die Kommission bei der Beur
teilung, ob der Rechtsrahmen eines Drittlandes für in die 
Union ausgeführte Wirkstoffe in Humanarzneimitteln 
und die entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungs
maßnahmen ein Gesundheitsschutzniveau gewährleisten, 
das mit jenem in der Union gleichwertig ist, besonders 
berücksichtigen muss. 

(2) Es sollte ausführlicher dargelegt werden, welche Aspekte 
und entsprechenden EU-Dokumente bei der Beurteilung 
der Gleichwertigkeit gemäß Artikel 111b Absatz 1 der 
Richtlinie 2001/83/EG berücksichtigt werden. 

(3) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Humanarzneimittel — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In diesem Beschluss ist festgelegt, wie die in Artikel 111b Ab
satz 1 Buchstaben a bis d der Richtlinie 2001/83/EG aufgeführ
ten Aspekte für die Zwecke der Beurteilung, ob der Rechtsrah
men eines Drittlandes für in die Union ausgeführte Wirkstoffe 
in Humanarzneimitteln und die entsprechenden Kontroll- und 
Durchsetzungsmaßnahmen ein Gesundheitsschutzniveau ge
währleisten, das mit jenem in der Union gleichwertig ist, zu 
bewerten sind. 

Artikel 2 

Für die Zwecke der Beurteilung gemäß Artikel 111b der Richt
linie 2001/83/EG, ob der Rechtsrahmen eines Drittlandes für in 
die Union ausgeführte Wirkstoffe in Humanarzneimitteln und 
die entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen 

ein Gesundheitsschutzniveau gewährleisten, das mit jenem in 
der Union gleichwertig ist, sind die in Artikel 111b Absatz 1 
Buchstaben a bis d der Richtlinie 2001/83/EG aufgeführten Be
stimmungen wie folgt anzuwenden: 

a) Für die Anwendung des Artikels111b Absatz 1 Buchstabe a 
berücksichtigt die Kommission die in Artikel 47 Absatz 2 
der Richtlinie 2001/83/EG genannten Leitlinien. 

b) Für die Anwendung des Artikels 111b Absatz 1 Buchstabe b 
berücksichtigt die Kommission die Leitlinien gemäß Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 2003/94/EG der Kommission vom 
8. Oktober 2003 zur Festlegung der Grundsätze und Leit
linien der Guten Herstellungspraxis für Humanarzneimittel 
und für zur Anwendung beim Menschen bestimmte Prüfprä
parate ( 2 ). 

c) Für die Anwendung des Artikels 111b Absatz 1 Buchstabe c 
bewertet die Kommission unter Berücksichtigung der Leit
linien gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2003/94/EG 
die Kontrollressourcen, die Qualifikation und Schulung der 
Kontrolleure sowie die Kontrollverfahren, -strategien und 
-mechanismen und geht dabei auf Interessenkonflikte, Nor
men für die Durchführung der Kontrollen, Durchsetzungs
befugnisse, Warn- und Krisenmechanismen und die Fähigkeit 
zur Analyse ein. 

d) Für die Anwendung des Artikels 111b Absatz 1 Buchstabe d 
bewertet die Kommission die Vorkehrungen, die das Dritt
land getroffen hat, um eine regelmäßige und rasche Bereit
stellung von Informationen im Zusammenhang mit nicht 
konformen Wirkstoffherstellern durch das Drittland an die 
EU sicherzustellen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 23. Januar 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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III 

(Sonstige Rechtsakte) 

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM 

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 191/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 176/2012 der 
Kommission vom 1. März 2012 zur Änderung der An
hänge B, C und D der Richtlinie 90/429/EWG des Rates 
hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Anforderungen in 
Bezug auf Brucellose und Aujeszky-Krankheit ( 1 ) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Der Durchführungsbeschluss 2011/396/EU der Kommis
sion vom 4. Juli 2011 zur Zulassung eines Laboratori
ums in Japan für die Durchführung serologischer Tests 
zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen ( 2 ) 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Dieser Beschluss betrifft Rechtsvorschriften in Bezug auf 
andere lebende Tiere als Fisch und Tiere in Aquakultur. 
Nach Absatz 2 des einleitenden Teils von Kapitel I des 
Anhangs I des Abkommens gelten Rechtsvorschriften mit 
diesem Gegenstand nicht für Island. Dieser Beschluss gilt 
daher nicht für Island. 

(4) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. 
Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften 
nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Ab
kommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. 
Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(5) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens wird wie folgt geän
dert: 

1. Folgender Gedankenstrich wird in Teil 4.1 unter Nummer 8 
(Richtlinie 90/429/EWG des Rates) und in Teil 8.1 unter 
Nummer 7 (Richtlinie 90/429/EWG des Rates) angefügt: 

„— 32012 R 0176: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
176/2012 der Kommission vom 1. März 2012 (ABl. 
L 61 vom 2.3.2012, S. 1).“ 

2. Folgende Nummer wird in Teil 4.2 nach Nummer 96 (Be
schluss 2011/91/EU der Kommission) eingefügt: 

„97. 32011 D 0396: Durchführungsbeschluss 2011/396/EU 
der Kommission vom 4. Juli 2011 zur Zulassung eines 
Laboratoriums in Japan für die Durchführung serologi
scher Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwut
impfstoffen (ABl. L 176 vom 5.7.2011, S. 51). 

Dieser Rechtsakt gilt nicht für Island.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 176/2012 
und des Durchführungsbeschlusses 2011/396/EU in norwegi
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Euro
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*).
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 192/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 200/2012 der Kommission 
vom 8. März 2012 über ein Unionsziel zur Verringerung 
von Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium bei 
Masthähnchenherden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 1 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 233/2012 der 
Kommission vom 16. März 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Genehmigung 
des geänderten nationalen Programms Dänemarks zur 
Bekämpfung der Traberkrankheit ( 2 ) ist in das EWR-Ab
kommen aufzunehmen. 

(3) Der Durchführungsbeschluss 2011/825/EU der Kommis
sion vom 8. Dezember 2011 zur Änderung des Beschlus
ses 2010/221/EU im Hinblick auf Maßnahmen der Mit
gliedstaaten zur Verhinderung der Einschleppung be
stimmter Krankheiten bei Tieren in Aquakultur in Teile 
von Irland, Finnland und Schweden ( 3 ) ist in das EWR- 
Abkommen aufzunehmen. 

(4) Der Durchführungsbeschluss 2012/111/EU der Kommis
sion vom 10. Februar 2012 zur Änderung der Entschei
dung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Dä
nemark und Panama ( 4 ) ist in das EWR-Abkommen auf
zunehmen. 

(5) Mit der Verordnung (EU) Nr. 200/2012 wird die Verord
nung (EG) Nr. 646/2007 ( 5 ), die in das EWR-Abkommen 
aufgenommen wurde, aufgehoben und sollte daher aus 
dem EWR-Abkommen gestrichen werden. 

(6) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. 
Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften 
nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Ab
kommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. 
Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(7) Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens wird wie folgt geän
dert: 

1. In Teil 4.2 wird unter Nummer 94 (Beschluss 2010/221/EU 
der Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32011 D 0825: Durchführungsbeschluss 2011/825/EU 
der Kommission vom 8. Dezember 2011 (ABl. L 328 
vom 10.12.2011, S. 53).“ 

2. Der Text von Teil 7.2 Nummer 47 (Verordnung (EG) 
Nr. 646/2007 der Kommission) wird gestrichen. 

3. In Teil 7.2 wird unter Nummer 49 (Entscheidung 
2007/453/EG der Kommission) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 

„— 32012 D 0111: Durchführungsbeschluss 2012/111/EU 
der Kommission vom 10. Februar 2012 (ABl. L 50 vom 
23.2.2012, S. 49).“ 

4. Folgende Nummern werden in Teil 7.2 nach Nummer 56 
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 der Kommis
sion) eingefügt: 

„57. 32012 R 0200: Verordnung (EU) Nr. 200/2012 der 
Kommission vom 8. März 2012 über ein Unionsziel 
zur Verringerung von Salmonella enteritidis und Salmo
nella typhimurium bei Masthähnchenherden gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Par
laments und des Rates (ABl. L 71 vom 9.3.2012, S. 31). 

58. 32012 R 0233: Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 233/2012 der Kommission vom 16. März 2012 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Genehmigung des geänderten nationalen Pro
gramms Dänemarks zur Bekämpfung der Traberkrank
heit (ABl. L 78 vom 17.3.2012, S. 13).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 200/2012 und der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 233/2012 und der Be
schlüsse 2011/825/EU and 2012/111/EU in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*).
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 193/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 277/2012 der Kommission 
vom 28. März 2012 zur Änderung der Anhänge I und 
II der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Par
laments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte 
und Aktionsgrenzwerte für Dioxine und polychlorierte 
Biphenyle ( 1 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Empfehlung 2012/154/EU der Kommission vom 
15. März 2012 zum Monitoring von Mutterkorn-Alka
loiden in Futtermitteln und Lebensmitteln ( 2 ) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Dieser Beschluss betrifft futtermittel- und lebensmittel
rechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassun
gen zu Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII von 
Anhang II des EWR-Abkommens gelten futtermittel- und 
lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechten
stein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftli
chen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt 
daher nicht für Liechtenstein. 

(4) Die Anhänge I und II des EWR-Abkommens sollten da
her entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird wie folgt ge
ändert: 

1. Unter Nummer 33 (Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt: 

„— 32012 R 0277: Verordnung (EU) Nr. 277/2012 der 
Kommission vom 28. März 2012 (ABl. L 91 vom 
29.3.2012, S. 1).“ 

2. Nach Nummer 40 (Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates) wird folgende Num
mer eingefügt: 

„40a. 32012 H 0154: Empfehlung 2012/154/EU der Kom
mission vom 15. März 2012 zum Monitoring von 
Mutterkorn-Alkaloiden in Futtermitteln und Lebens
mitteln (ABl. L 77 vom 16.3.2012, S. 20).“ 

Artikel 2 

Unter der Überschrift „RECHTSAKTE, DIE DIE VERTRAGSPAR
TEIEN ZUR KENNTNIS NEHMEN“ wird folgende Nummer nach 
Nummer 13 (Empfehlung 2010/161/EU der Kommission) von 
Anhang II Kapitel XII eingefügt: 

„14. 32012 H 0154: Empfehlung 2012/154/EU der Kom
mission vom 15. März 2012 zum Monitoring von Mut
terkorn-Alkaloiden in Futtermitteln und Lebensmitteln 
(ABl. L 77 vom 16.3.2012, S. 20).“ 

Artikel 3 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 277/2012 und der Emp
fehlung 2012/154/EU in isländischer und norwegischer Spra
che, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 194/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 347/2012 der Kommission 
vom 16. April 2012 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Typgenehmigung von Notbremsassistenz
systemen für bestimmte Kraftfahrzeugklassen ( 1 ) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 351/2012 der Kommission 
vom 23. April 2012 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Typgeneh
migung von Spurhaltewarnsystemen in Kraftfahrzeu
gen ( 2 ), berichtigt in ABl. L 121 vom 8.5.2012, S. 44, 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens werden nach 
Nummer 45zzo (Verordnung (EU) Nr. 65/2012 der Kommis
sion) folgende Nummern angefügt: 

„45zzp. 32012 R 0347: Verordnung (EU) Nr. 347/2012 der 
Kommission vom 16. April 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates über die Typgeneh

migung von Notbremsassistenzsystemen für be
stimmte Kraftfahrzeugklassen (ABl. L 109 vom 
21.4.2012, S. 1). 

45zzq. 32012 R 0351: Verordnung (EU) Nr. 351/2012 der 
Kommission vom 23. April 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforde
rungen an die Typgenehmigung von Spurhaltewarn
systemen in Kraftfahrzeugen (ABl. L 110 vom 
24.4.2012, S. 18), berichtigt in ABl. L 121 vom 
8.5.2012, S. 44.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 347/2012 und (EU) 
Nr. 351/2012, berichtigt in ABl. L 121 vom 8.5.2012, S. 44, in 
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist ver
bindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 195/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 412/2012 der Kommission 
vom 15. Mai 2012 zur Änderung von Anhang XVII 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (RE
ACH) ( 1 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Kapitel XV des Anhangs II des EWR-Abkommens wird unter 
Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich an
gefügt: 

„— 32012 R 0412: Verordnung (EU) Nr. 412/2012 der 
Kommission vom 15. Mai 2012 (ABl. L 128 vom 
16.5.2012, S. 1).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 412/2012 in islän
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbind
lich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 196/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Beschluss 2010/11/EU der Kommission vom 7. Ja
nuar 2010 über Sicherheitsanforderungen, denen euro
päische Normen für von Verbrauchern anzubringende 
kindergesicherte Feststeller für Fenster und Balkontüren 
gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Par
laments und des Rates genügen müssen ( 1 ), ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Der Beschluss 2010/376/EU der Kommission vom 2. Juli 
2010 zu den Sicherheitsanforderungen, die gemäß der 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch Europäische Normen über be
stimmte Produkte für die Bettruhe von Kindern zu erfül
len sind ( 2 ), ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3) Der Durchführungsbeschluss 2012/48/EU der Kommis
sion vom 26. Januar 2012 zur Verlängerung des Anwen
dungszeitraums der Entscheidung 2009/251/EG zur Ver
pflichtung der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass Pro
dukte, die das Biozid Dimethylfumarat enthalten, nicht in 
Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt wer
den ( 3 ), ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XIX des EWR-Abkommens wird wie folgt 
geändert: 

1. Unter Nummer 3n (Entscheidung 2009/251/EG der Kom
mission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— 32012 D 0048: Durchführungsbeschluss 2012/48/EU 
der Kommission vom 26. Januar 2012 (ABl. L 26 
vom 28.1.2012, S. 35).“ 

2. Nach Nummer 3n (Beschluss 2009/251/EG der Kommission) 
werden folgende Nummern eingefügt: 

„3o. 32010 D 0011: Beschluss 2010/11/EU der Kommis
sion vom 7. Januar 2010 über Sicherheitsanforderun
gen, denen europäische Normen für von Verbrauchern 
anzubringende kindergesicherte Feststeller für Fenster 
und Balkontüren gemäß der Richtlinie 2001/95/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates genügen 
müssen (ABl. L 4 vom 8.1.2010, S. 91). 

3p. 32010 D 0376: Beschluss 2010/376/EU der Kommis
sion vom 2. Juli 2010 zu den Sicherheitsanforderungen, 
die gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates durch Europäische Normen 
über bestimmte Produkte für die Bettruhe von Kindern 
zu erfüllen sind (ABl. L 170 vom 6.7.2010, S. 39).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Beschlüsse 2010/11/EU, 2010/376/EU und 
2012/48/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffent
licht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 197/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Beschluss 2010/81/EU der Kommission vom 9. Feb
ruar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für 
bestimmte Bauprodukte (Klebstoffe für Keramikfliesen) ( 1 ) 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Der Beschluss 2010/82/EU der Kommission vom 9. Feb
ruar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für 
bestimmte Bauprodukte (dekorative Wandbekleidungen 
in Rollen- und Plattenform) ( 2 ) ist in das EWR-Abkom
men aufzunehmen. 

(3) Der Beschluss 2010/83/EU der Kommission vom 9. Feb
ruar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für 
bestimmte Bauprodukte (lufttrocknende Spachtelmateria
lien) ( 3 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4) Der Beschluss 2010/85/EU der Kommission vom 9. Feb
ruar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für 
bestimmte Bauprodukte (Zement-, Calciumsulfat- und 
Kunstharzestriche) ( 4 ) ist in das EWR-Abkommen auf
zunehmen. 

(5) Der Beschluss 2010/679/EU der Kommission vom 8. No
vember 2010 zur Änderung der Entscheidung 
95/467/EG über die Durchführung von Artikel 20 Ab
satz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates über Bau
produkte ( 5 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(6) Der Beschluss 2010/683/EU der Kommission vom 9. No
vember 2010 zur Änderung der Entscheidung 
97/555/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der 

Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 
2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Ze
ment, Baukalk und andere hydraulische Binder/Bindemit
tel ( 6 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(7) Der Beschluss 2010/737/EU der Kommission vom 2. De
zember 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen 
für bestimmte Bauprodukte (Stahlbleche mit Polyester- 
bzw. Plastisol-Beschichtung) ( 7 ) ist in das EWR-Abkom
men aufzunehmen. 

(8) Der Beschluss 2010/738/EU der Kommission vom 2. De
zember 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen 
für bestimmte Bauprodukte (Formteile aus faserverstärk
tem Gips) ( 8 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(9) Der Beschluss 2011/14/EU der Kommission vom 13. Ja
nuar 2011 zur Änderung der Entscheidung 97/556/EG 
über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität 
von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richt
linie 89/106/EWG des Rates betreffend außenliegende 
Wärmedämmverbundsysteme oder -bausätze mit Putz 
(WDVS) ( 9 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(10) Der Beschluss 2011/19/EU der Kommission vom 14. Ja
nuar 2011 über das Verfahren der Konformitätsbeschei
nigung für Bauprodukte nach Artikel 20 Absatz 2 der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf Dicht
stoffe für nichttragende Verbindungen in Gebäuden und 
Fußgängerwegen ( 10 ) ist in das EWR-Abkommen auf
zunehmen. 

(11) Der Beschluss 2011/232/EU der Kommission vom 
11. April 2011 zur Änderung der Entscheidung 
2000/367/EG der Kommission zur Klassifizierung des 
Feuerwiderstands von Bauprodukten, Bauwerken und Tei
len davon ( 11 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
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(12) Der Beschluss 2011/246/EU der Kommission vom 
18. April 2011 zur Änderung der Entscheidung 
1999/93/EG der Kommission über das Verfahren zur 
Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Ra
tes betreffend Türen, Fenster, Fensterläden, Rollläden, 
Tore und Beschläge ( 1 ) ist in das EWR-Abkommen auf
zunehmen. 

(13) Der Beschluss 2011/284/EU der Kommission vom 
12. Mai 2011 über das Verfahren zur Bescheinigung 
der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betref
fend Energie-, Steuer- und Kommunikationskabel ( 2 ) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(14) Der Durchführungsbeschluss 2012/201/EU der Kommis
sion vom 26. März 2012 zur Änderung der Entschei
dung 98/213/EG über das Verfahren zur Bescheinigung 
der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des 
Rates betreffend Bausätze für Trennwände ( 3 ) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(15) Der Durchführungsbeschluss 2012/202/EU der Kommis
sion vom 29. März 2012 zur Änderung der Entschei
dung 1999/94/EG über das Verfahren zur Bescheinigung 
der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betref
fend vorgefertigten Normal-, Leicht- oder Porenbeton ( 4 ) 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(16) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird wie folgt 
geändert: 

1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG des Rates) wird 
im zehnten Gedankenstrich (Entscheidung 95/467/EG der 
Kommission) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

— 32010 D 0679: Beschluss 2010/679/EU der Kommis
sion vom 8. November 2010 (ABl. L 292 vom 
10.11.2010, S. 55).“ 

2. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG des Rates) wird 
im achtzehnten Gedankenstrich (Entscheidung 97/555/EG 
der Kommission) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

— 32010 D 0683: Beschluss 2010/683/EU der Kommis
sion vom 9. November 2010 (ABl. L 293 vom 
11.11.2010, S. 60).“ 

3. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG des Rates) wird 
im neunzehnten Gedankenstrich (Entscheidung 97/556/EG 
der Kommission) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

— 32011 D 0014: Beschluss 2011/14/EU der Kommission 
vom 13. Januar 2011 (ABl. L 10 vom 14.1.2011, S. 5).“ 

4. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG des Rates) wird 
im fünfundzwanzigsten Gedankenstrich (Entscheidung 
98/213/EG der Kommission) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

— 32012 D 0201: Durchführungsbeschluss 2012/201/EU 
der Kommission vom 26. März 2012 (ABl. L 109 vom 
21.4.2012, S. 20).“ 

5. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG des Rates) wird 
im vierzigsten Gedankenstrich (Entscheidung 1999/93/EG 
der Kommission) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

— 32011 D 0246: Beschluss 2011/246/EU der Kommis
sion vom 18. April 2011 (ABl. L 103 vom 19.4.2011, 
S. 114).“ 

6. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG des Rates) wird 
im einundvierzigsten Gedankenstrich (Entscheidung 
1999/94/EG der Kommission) Folgendes angefügt: 

„geändert durch: 

— 32012 D 0202: Durchführungsbeschluss 2012/202/EU 
der Kommission vom 29. März 2012 (ABl. L 109 vom 
21.4.2012, S. 22).“ 

7. Unter Nummer 1 (Richtlinie 89/106/EWG des Rates) wird 
im neunundvierzigsten Gedankenstrich (Entscheidung 
2000/367/EG der Kommission) Folgendes angefügt: 

„,geändert durch: 

— 32011 D 0232: Beschluss 2011/232/EU der Kommis
sion vom 11. April 2011 (ABl. L 97 vom 12.4.2011, 
S. 49).“
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8. Nach Nummer 2g (Entscheidung 2006/600/EG der Kommis
sion) werden folgende Nummern eingefügt: 

„2h) 32010 D 0081: Beschluss 2010/81/EU der Kommis
sion vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brand
verhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Kleb
stoffe für Keramikfliesen) (ABl. L 38 vom 11.2.2010, 
S. 9). 

2i) 32010 D 0082: Beschluss 2010/82/EU der Kommis
sion vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brand
verhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (dekora
tive Wandbekleidungen in Rollen- und Plattenform) 
(ABl. L 38 vom 11.2.2010, S. 11). 

2j) 32010 D 0083: Beschluss 2010/83/EU der Kommis
sion vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brand
verhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (lufttrock
nende Spachtelmaterialien) (ABl. L 38 vom 11.2.2010, 
S. 13). 

2k) 32010 D 0085: Beschluss 2010/85/EU der Kommis
sion vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brand
verhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Zement-, 
Calciumsulfat- und Kunstharzestriche) (ABl. L 38 vom 
11.2.2010, S. 17). 

2l) 32010 D 0737: Beschluss 2010/737/EU der Kommis
sion vom 2. Dezember 2010 zur Festlegung der Brand
verhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Stahlble
che mit Polyester- bzw. Plastisol-Beschichtung) (ABl. 
L 317 vom 3.12.2010, S. 39). 

2m) 32010 D 0738: Beschluss 2010/738/EU der Kommis
sion vom 2. Dezember 2010 zur Festlegung der Brand
verhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Formteile 
aus faserverstärktem Gips) (ABl. L 317 vom 3.12.2010, 
S. 42). 

2n) 32011 D 0019: Beschluss 2011/19/EU der Kommis
sion vom 14. Januar 2011 über das Verfahren der Kon
formitätsbescheinigung für Bauprodukte nach Artikel 20 

Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hin
blick auf Dichtstoffe für nichttragende Verbindungen in 
Gebäuden und Fußgängerwegen (ABl. L 11 vom 
15.1.2011, S. 49). 

2o) 32011 D 0284: Beschluss 2011/284/EU der Kommis
sion vom 12. Mai 2011 über das Verfahren zur Be
scheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des 
Rates betreffend Energie-, Steuer- und Kommunikati
onskabel (ABl. L 131 vom 18.5.2011, S. 22).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Beschlüsse 2010/81/EU, 2010/82/EU, 
2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/679/EU, 2010/683/EU, 
2010/737/EU, 2010/738/EU, 2011/14/EU, 2011/19/EU, 
2011/232/EU, 2011/246/EU, 2011/284/EU und der Durchfüh
rungsbeschlüsse 2012/201/EU und 2012/202/EU in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts
blatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 198/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 207/2012 der Kommission 
vom 9. März 2012 über elektronische Gebrauchsanwei
sungen für Medizinprodukte ( 1 ) ist in das EWR-Abkom
men aufzunehmen. 

(2) Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II des EWR-Abkommens wird in Kapitel XXX nach 
Nummer 8 (Beschluss 2010/227/EU der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 

„9. 32012 R 0207: Verordnung (EU) Nr. 207/2012 der Kom
mission vom 9. März 2012 über elektronische Gebrauchs
anweisungen für Medizinprodukte (ABl. L 72 vom 
10.3.2012, S. 28).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 207/2012 in islän
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbind
lich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 199/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden 
„Abkommen“, insbesondere auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 180/2012 vom 
28. September 2012 ( 1 ) geändert. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 der Kommission 
vom 9. Dezember 2011 über die Festlegung einer ge
meinsamen Methodik zur Untersuchung von Unfällen 
und Vorkommnissen auf See gemäß Artikel 5 Absatz 4 
der Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 2 ) ist in das EWR-Abkommen aufzuneh
men — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 55ca 
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 651/2011 der Kommis
sion) folgende Nummer eingefügt: 

„55cb. 32011 R 1286: Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 der 
Kommission vom 9. Dezember 2011 über die Fest
legung einer gemeinsamen Methodik zur Unter

suchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See 
gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 2009/18/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 328 vom 10.12.2011, S. 36).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 in islän
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbind
lich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*), oder am 
Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR- 
Ausschusses Nr. 62/2012 vom 30. März 2012 ( 3 ), wobei der 
spätere Zeitpunkt maßgeblich ist. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 200/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. November 2009 über 
das EU-Umweltzeichen ( 1 ), berichtigt in ABl. L 108 vom 
29.4.2010, S. 355, ist in das EWR-Abkommen aufzuneh
men. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 ), die in das EWR-Abkommen 
aufgenommen wurde, wird mit der Verordnung (EG) Nr. 
66/2010 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Ab
kommen zu streichen. 

(3) Anhang XX des Abkommens sollte daher entsprechend 
geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens erhält Nummer 2a (Ver
ordnung (EG) Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlaments und 
des Rates) folgende Fassung: 

„32010 R 0066: Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1), 
berichtigt in ABl. L 108 vom 29.4.2010, S. 355.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 66/2010, berichtigt in 
ABl. L 108 vom 29.4.2010, S. 355, in isländischer und nor
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 201/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Beschluss 2010/709/EU der Kommission vom 
22. November 2010 zur Einsetzung des Ausschusses 
für das Umweltzeichen der Europäischen Union ( 1 ) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Der Beschluss 2011/263/EU der Kommission vom 
28. April 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Maschinen
geschirrspülmittel ( 2 ) ist in das EWR-Abkommen auf
zunehmen. 

(3) Der Beschluss 2011/264/EU der Kommission vom 
28. April 2011 zur Festlegung von Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Waschmittel ( 3 ) 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4) Der Beschluss 2011/330/EU der Kommission vom 6. Juni 
2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens für Notebooks ( 4 ) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(5) Der Beschluss 2011/331/EU der Kommission vom 6. Juni 
2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens für Lichtquellen ( 5 ) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(6) Der Beschluss 2011/333/EU der Kommission vom 7. Juni 
2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens für Kopierpapier und für gra
fisches Papier ( 6 ), berichtigt in ABl. L 161 vom 
21.6.2011, S. 34, ist in das EWR-Abkommen aufzuneh
men. 

(7) Der Beschluss 2011/337/EU der Kommission vom 9. Juni 
2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens für Tischcomputer ( 7 ) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(8) Der Beschluss 2011/381/EU der Kommission vom 
24. Juni 2011 zur Festlegung von Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Schmierstoffe ( 8 ) 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(9) Der Beschluss 2011/382/EU der Kommission vom 
24. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Handgeschirr
spülmittel ( 9 ) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(10) Der Beschluss 2011/383/EU der Kommission vom 
28. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Allzweck- und 
Sanitärreiniger ( 10 ), berichtigt in ABl. L 110 vom 
24.4.2012, S. 44, ist in das EWR-Abkommen aufzuneh
men. 

(11) Die Entscheidung 2000/730/EG der Kommission ( 11 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2010/709/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(12) Die Entscheidung 2003/31/EG der Kommission ( 12 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/263/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(13) Die Entscheidung 2003/200/EG der Kommission ( 13 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/264/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(14) Mit dem Beschluss 2011/330/EU wird die Entscheidung 
2005/343/EG der Kommission ( 14 ), die in das EWR-Ab
kommen aufgenommen wurde, aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(15) Die Entscheidung 2002/747/EG der Kommission ( 15 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/331/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(16) Die Entscheidung 2002/741/EG der Kommission ( 16 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/333/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen.
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(17) Die Entscheidung 2005/341/EG der Kommission ( 1 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/337/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(18) Die Entscheidung 2005/360/EG der Kommission ( 2 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/381/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(19) Die Entscheidung 2005/342/EG der Kommission ( 3 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/382/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(20) Die Entscheidung 2005/344/EG der Kommission ( 4 ), die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, wird mit 
dem Beschluss 2011/383/EU aufgehoben und ist daher 
aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(21) Anhang XX des Abkommens sollte daher entsprechend 
geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2ad (Entscheidung 2000/730/EG der Kommis
sion) erhält folgende Fassung: 

„32010 D 0709: Beschluss 2010/709/EU der Kommission 
vom 22. November 2010 zur Einsetzung des Ausschusses 
für das Umweltzeichen der Europäischen Union (ABl. 
L 308 vom 24.11.2010, S. 53).“ 

2. Nummer 2e (Entscheidung 2003/200/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0264: Beschluss 2011/264/EU der Kommission 
vom 28. April 2011 zur Festlegung von Umweltkriterien 
für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Waschmittel 
(ABl. L 111 vom 30.4.2011, S. 34).“ 

3. Nummer 2h (Entscheidung 2003/31/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0263: Beschluss 2011/263/EU der Kommission 
vom 28. April 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Maschinengeschirr
spülmittel (ABl. L 111 vom 30.4.2011, S. 22).“ 

4. Nummer 2o (Entscheidung 2002/747/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0331: Beschluss 2011/331/EU der Kommission 
vom 6. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Lichtquellen (ABl. 
L 148 vom 7.6.2011, S. 13).“ 

5. Nummer 2q (Entscheidung 2005/341/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0337: Beschluss 2011/337/EU der Kommission 
vom 9. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Tischcomputer 
(ABl. L 151 vom 10.6.2011, S. 5).“ 

6. Nummer 2r (Entscheidung 2005/342/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0382: Beschluss 2011/382/EU der Kommission 
vom 24. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Handgeschirrspül
mittel (ABl. L 169 vom 29.6.2011, S. 40).“ 

7. Nummer 2s (Entscheidung 2005/343/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0330: Beschluss 2011/330/EU der Kommission 
vom 6. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Notebooks (ABl. 
L 148 vom 7.6.2011, S. 5).“ 

8. Nummer 2t (Entscheidung 2005/344/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0383: Beschluss 2011/383/EU der Kommission 
vom 28. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Allzweck- und Sa
nitärreiniger (ABl. L 169 vom 29.6.2011, S. 52), berichtigt 
in ABl. L 110 vom 24.4.2012, S. 44.“ 

9. Nummer 2u (Entscheidung 2005/360/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0381: Beschluss 2011/381/EU der Kommission 
vom 24. Juni 2011 zur Festlegung von Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Schmierstoffe (ABl. 
L 169 vom 29.6.2011, S. 28).“ 

10. Nummer 2x (Entscheidung 2002/741/EG der Kommission) 
erhält folgende Fassung: 

„32011 D 0333: Beschluss 2011/333/EU der Kommission 
vom 7. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Kopierpapier und 
für grafisches Papier (ABl. L 149 vom 8.6.2011, S. 12), 
berichtigt in ABl. L 161 vom 21.6.2011, S. 34.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Beschlüsse 2010/709/EU, 2011/263/EU, 
2011/264/EU, 2011/330/EU, 2011/331/EU, 2011/333/EU, be
richtigt in ABl. L 161 vom 21.6.2011, S. 34, 2011/337/EU, 
2011/381/EU, 2011/382/EU und 2011/383/EU, berichtigt in 
ABl. L 110 vom 24.4.2012, S. 44, in isländischer und norwe
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Eu
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle 
Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*), oder am Tag des Inkrafttretens 
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 200/2012 vom 26. Oktober 2012 ( 1 ), wobei der 
spätere Zeitpunkt maßgeblich ist. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 202/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen ( 1 ), ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 744/2010 der Kommission 
vom 18. August 2010 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen, in Bezug auf die kritischen Verwendungszwecke 
von Halonen ( 2 ) ist in das EWR-Abkommen aufzuneh
men. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 291/2011 der Kommission 
vom 24. März 2011 über wesentliche Verwendungen 
geregelter Stoffe außer Fluorchlorkohlenwasserstoffen zu 
Labor- und Analysezwecken in der Union gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Par
laments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen ( 3 ), ist in das EWR-Abkommen auf
zunehmen. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 4 ), die in das EWR-Abkommen 
aufgenommen wurde, wird mit der Verordnung (EG) Nr. 
1005/2009 aufgehoben und ist daher aus dem EWR-Ab
kommen zu streichen. 

(5) Unbeschadet künftiger Maßnahmen des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses ist darauf hinzuweisen, dass die Ver
ordnung (EG) Nr. 450/2008 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 23. April 2008 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaft (Modernisierter 
Zollkodex) ( 5 ) nicht in das EWR-Abkommen aufgenom
men wurde. Die Bezugnahmen auf diese Verordnung 
sollten daher keine Anwendung finden. 

(6) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 21aa (Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Euro
päischen Parlaments und des Rates) erhält folgende Fassung: 

„32009 R 1005: Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 
über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ABl. 
L 286 vom 31.10.2009, S. 1), geändert durch: 

— 32010 R 0744: Verordnung (EU) Nr. 744/2010 der 
Kommission vom 18. August 2010 (ABl. L 218 vom 
19.8.2010, S. 2). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit 
den folgenden Anpassungen: 

a) Die Bezugnahmen auf die Verordnung (EG) Nr. 450/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2008 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft 
(Modernisierter Zollkodex) finden keine Anwendung. 

b) Artikel 8 Absatz 4 und Absatz 5 Buchstabe b findet keine 
Anwendung. 

c) Hinsichtlich der EFTA-Staaten finden die Worte ‚, die 
jeweiligen Mengen, die Geltungsdauer der Ausnahme so
wie die Verwender, die sich diese wesentlichen Labor- 
und Analysezwecke zunutze machen dürfen‘ in Artikel 10 
Absatz 2 keine Anwendung. 

d) Artikel 10 Absatz 6 findet keine Anwendung. 

e) In Artikel 11 Absatz 2 werden die Worte ‚mit Ausnahme 
von Absatz 6‘ nach den Worten ‚Artikel 10 Absätze 3 bis 
7‘ eingefügt. 

f) Artikel 11 Absatz 5 findet keine Anwendung. 

g) Artikel 14 Absatz 1 und Absätze 3 und 4 findet keine 
Anwendung. 

h) Kapitel IV findet keine Anwendung. 

i) Die Bestimmungen hinsichtlich der Einfuhr und der Aus
fuhr in Artikel 24 finden keine Anwendung. 

j) Die Artikel 27 und 28 finden keine Anwendung. 

Die EFTA-Staaten ergreifen auf nationaler Ebene die erforder
lichen Maßnahmen, um den entsprechenden Bestimmungen 
des Montrealer Protokolls und den entsprechenden Maßnah
men im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des 
Europäischen Parlamentes und des Rates zu entsprechen.“
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2. Nach Nummer 21aa (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgende Num
mer eingefügt: 

„21aaa. 32011 R 0291: Verordnung (EU) Nr. 291/2011 der 
Kommission vom 24. März 2011 über wesentliche 
Verwendungen geregelter Stoffe außer Fluorchlor
kohlenwasserstoffen zu Labor- und Analysezwecken 
in der Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1005/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen (ABl. L 79 vom 25.3.2011, S.4).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 1005/2009, (EU) Nr. 
744/2010 und (EU) Nr. 291/2011 in isländischer und norwe
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Eu
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 203/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Entscheidung 2009/10/EG der Kommission vom 
2. Dezember 2008 zur Festlegung eines Meldevordrucks 
für schwere Unfälle gemäß der Richtlinie 96/82/EG des 
Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Un
fällen mit gefährlichen Stoffen ( 1 ) ist in das EWR-Abkom
men aufzunehmen. 

(2) Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 23aa 
(Entscheidung 2002/605/EG der Kommission) folgende Num
mer eingefügt: 

„23ab. 32009 D 0010: Entscheidung 2009/10/EG der Kom
mission vom 2. Dezember 2008 zur Festlegung eines 
Meldevordrucks für schwere Unfälle gemäß der Richt
linie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Ge
fahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen 
(ABl. L 6 vom 10.1.2009, S. 64).“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2009/10/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 204/2012 

vom 26. Oktober 2012 

zur Änderung des Protokolls 10 des EWR-Abkommens über die Vereinfachung der Kontrollen und 
Formalitäten im Güterverkehr 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Ar
tikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Kapitel IIa Artikel 9b Absatz 1 des Protokolls 10 
des EWR-Abkommens führen die Vertragsparteien die in 
diesem Kapitel festgelegten zollrechtlichen Sicherheits
maßnahmen ein und wenden diese im Güterverkehr 
beim Ein- und Ausgang der Waren in oder aus ihrem 
Zollgebiet an und gewährleisten somit an ihren jeweili
gen Außengrenzen ein gleichwertiges Maß an Sicherheit. 

(2) Kapitel IIa Artikel 9h des Protokolls 10 des EWR-Ab
kommens sieht ein Verfahren für Änderungen vor, die 
angesichts der Weiterentwicklung des Unionsrechts in 
durch das Kapitel IIa abgedeckten Fragen notwendig sind. 

(3) Die Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu zoll
rechtlichen Sicherheitsmaßnahmen sind geändert worden, 
insbesondere durch die Verordnung (EG) Nr. 312/2009 
der Kommission ( 1 ), die Verordnung (EU) Nr. 169/2010 
der Kommission ( 2 ) und die Verordnung (EU) Nr. 
430/2010 ( 3 ) der Kommission. 

(4) Die Bestimmungen des Protokolls 10 des EWR-Abkom
mens sind an die Änderungen der Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union anzugleichen, damit ein gleichwerti
ges Maß an Sicherheit gewährleistet wird. 

(5) Dieser Beschluss gilt nicht für Island und Liechtenstein. 
Vorbehaltlich eines neuen Beschlusses könnte er jedoch 
für diese Länder geöffnet werden. 

(6) Das Protokoll 10 des EWR-Abkommens sollte daher ent
sprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I des Protokolls 10 des EWR-Abkommens wird wie 
folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) Waren, für die nach den Rechtsvorschriften der Vertrags
parteien eine mündliche Zollanmeldung oder eine Erklä
rung durch einfachen Grenzübertritt zulässig sind, mit 
Ausnahme von Hausrat, Paletten, Containern und Beför

derungsmitteln des Straßen-, Schienen-, Luft-, See- oder 
Binnenschiffsverkehrs, die im Rahmen eines Beför
derungsvertrags befördert werden;“ 

2. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) die folgenden, direkt zu Bohr- oder Förderplattformen 
oder Windenergieanlagen, die von einer im Zollgebiet 
der Vertragsparteien niedergelassenen Person betrieben 
werden, in das oder aus dem Zollgebiet einer Vertrags
partei verbrachten Waren: 

i) Waren, die bei der Errichtung, Reparatur, Wartung 
oder Umrüstung in solche Plattformen oder Wind
energieanlagen eingebaut wurden; 

ii) Waren, die für die Ausrüstung dieser Plattformen 
oder Windenergieanlagen verwendet wurden; 

iii) Vorräte, die auf den Plattformen oder Windenergie
anlagen verwendet oder verbraucht wurden, und 

iv) ungefährliche Abfälle von solchen Plattformen oder 
Windenergieanlagen;“ 

3. In Artikel 2 Absatz 1 werden nach Buchstabe l die folgenden 
Buchstaben angefügt: 

„m) Waren, die aus Helgoland, der Republik San Marino 
und dem Staat Vatikanstadt zu einer der Vertragspar
teien oder von einer der Vertragsparteien nach Helgo
land, der Republik San Marino und dem Staat Vatikan
stadt verbracht werden; 

n) Waren an Bord von Schiffen im Linienverkehr, deren 
Zulassung nach den Verfahren gemäß Artikel 313b der 
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ordnungsgemäß be
scheinigt ist.“ 

4. Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) In folgenden Fällen ist keine summarische Ausgangs
anmeldung erforderlich: 

a) für Waren, die zum Einbau als Teile von oder Zubehör zu 
Schiffen und Flugzeugen geliefert werden, Kraftstoffe, 
Schmierstoffe und Gas, die für den Betrieb der Schiffe 
und Flugzeuge erforderlich sind, Lebensmittel und andere 
Gegenstände zum Verbrauch oder Verkauf an Bord; 

b) für Waren in einem Versandverfahren, wenn die für die 
summarische Ausgangsanmeldung erforderlichen Anga
ben in der elektronischen Versandanmeldung enthalten 
sind, sofern die Bestimmungsstelle auch die Ausgangszoll
stelle ist;
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c) für Waren, die in einem Hafen oder Flughafen im Zoll
gebiet einer Vertragspartei geladen werden und in einem 
anderen Hafen oder Flughafen dieses Zollgebiets ausgela
den werden, wenn die Waren während eines Zwischen
aufenthalts in einem Hafen oder Flughafen außerhalb die
ses Zollgebiets an Bord des Schiffes oder Flugzeugs, das 
die Waren befördert, verbleiben; 

d) für Waren, die in einem Hafen oder Flughafen nicht von 
dem Beförderungsmittel abgeladen werden, das sie in das 
Zollgebiet einer Vertragspartei verbracht hat und wieder 
aus diesem Gebiet verbringen wird; 

e) für Waren, die in einem vorigen Hafen oder Flughafen im 
Zollgebiet einer Vertragspartei verladen wurden und an 
Bord des Beförderungsmittels verbleiben, das sie aus die
sem Zollgebiet verbringen wird; 

f) wenn Waren, die sich in einem Verwahrungslager oder 
einer Freizone des Kontrolltyps I befinden, von dem 
Transportmittel, mit dem sie unter Überwachung dersel
ben Zollstelle zum Verwahrungslager oder der Freizone 
verbracht wurden, auf ein Schiff, Flugzeug oder eine Ei
senbahn umgeladen werden, das bzw. die sie aus dem 
Verwahrungslager oder der Freizone und somit aus dem 
Zollgebiet einer Vertragspartei verbringt, sofern 

i) das Umladen innerhalb von 14 Kalendertagen erfolgt, 
nachdem die Waren für ein Verwahrungslager oder in 
einer Freizone des Kontrolltyps I gestellt wurden; in 

außergewöhnlichen Umständen können die Zoll
behörden diesen Zeitraum verlängern, um diesen Um
ständen zu begegnen; 

ii) den Zollbehörden Angaben über die Waren zur Ver
fügung stehen, und 

iii) sich der Bestimmungsort und der Empfänger der Wa
ren nach Kenntnis des Beförderers nicht geändert ha
ben.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2012 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2012. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Präsident 

Atle LEIKVOLL
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(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit
geteilt.



Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 204/2012 vom 26. Oktober 2012 zur Änderung des Protokolls 10 hinsichtlich des Anhangs I 

Artikel 1 Absatz 2 des Protokolls 10 

Zu den für summarische Eingangs- oder Ausgangsanmeldungen erforderlichen Angaben bestätigen die 
Vertragsparteien, dass 

— die Bestimmungen zu den EORI-Nummern, 

— die Bestimmungen zu den Anforderungen in Bezug auf Umleitungsanträge in Tabelle 6 Nummer 2.6 des 
Anhangs 30a, 

die mit der Verordnung (EG) Nr. 312/2009 der Kommission vom 16. April 2009 eingeführt wurden, nicht 
für Anmeldungen gelten, die in einem EFTA-Staat abgegeben werden.
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